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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner  

An der Gemeindeversammlung vom 19.11.2018 konnte ein weiterer Meilenstein gesetzt werden. 
Innert 10 Jahren wurde vom Gemeinderat die fünfte Steuerfusssenkung beantragt, der mit 
Freude zugestimmt wurde.  

Es ist nicht allzu lange her, gehörte unsere Gemeinde doch bis 2007 zu den Härtefallgemeinden 
im Thurgau, denen es nur dank des kantonalen Finanzausgleichs möglich war die Aufwendungen 
zu decken. Die Steuerbelastung war sehr hoch, ja für einzelne Ortsteile aufgrund der 
Zugehörigkeit bei den Körperschaften, sogar die höchste Belastung im ganzen Kanton!  

Aufgrund der glücklichen Umstände und 
durch eine gezielte Finanzplanung ist es 
dem Gemeinderat gelungen, die hohe 
Verschuldung von beinahe 10 Mio. Franken, 
im Gleichschritt mit der Steuerfusssenkung, 
sukzessive zu reduzieren. Die Gemeinde 
Bussnang ist schuldenfrei! Einzig beim 
Wasserwerk haben wir eine Verschuldung.

Darum dürfen wir mit Stolz feststellen, dass 
in der Politischen Gemeinde Bussnang in 
den letzten Jahren der Steuerfuss, von 90 
auf 47 Prozentpunkte, beinahe halbiert 
werden konnte! Die kaum vorauszusagende
Realität wurde möglich dank den 
wirtschaftlichen Erfolgen unserer Industrie- 
und Gewerbebetrieben und der allgemeinen 
Vollbeschäftigung. Aufgrund der positiven 
Aussichten gab es auch einen leichten 
Zuwachs an Einwohnerinnen und 
Einwohnern. Sie alle, die ganze Bevölkerung 
haben dazu beigetragen, dass wir da sind wo 
wir heute stehen. Herzlichen Dank. 

Zusammen mit dem Gemeinderat freue ich mich, dass wir mit der Steuerfusssenkung ein 
weiteres Zeichen der Attraktivität für die Gemeinde Bussnang setzen konnten. 

Ruedi Zbinden, Ihr Gemeindepräsident 
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Gemeindeverwaltung Gemeindeverwaltung   
Schulstrasse 1, 9565 Bussnang 
 
 
Zentrale 071 626 58 10 
 Fax 071 626 58 11 
 
 
Gemeindepräsident 071 626 58 17 gemeindepraesident@bussnang.ch 
 
Gemeindeschreiberin / Gemeindekanzlei 
Werke/Administration /  
Bestattungsamt / Friedhofvorsteherin 071 626 58 16 gemeindeschreiberin@bussnang.ch 
ausser Bürozeit für Todesfälle 079 461 78 59 / 071 655 14 74 
 
Steueramt 071 626 58 13 steueramt@bussnang.ch 
 
Einwohneramt / AHV-Zweigstelle /  
Arbeitsamt / Krankenkassenkontrollstelle /  071 626 58 12 einwohnerkontrolle@bussnang.ch 
 
Finanzamt 071 626 58 21 finanzamt@bussnang.ch 
 
Fürsorgeamt/Sozialamt 071 626 58 14 fürsorgeamt@bussnang.ch 
 
Bauamt, Hochbau u. Feuerschutzamt 071 626 58 15 bauamt@bussnang.ch 
 
Werkhof  071 620 31 43 werkhof@bussnang.ch 
 
Kaminfeger 
Roman Näf, Kaminfegermeister 
Leimbacherstrasse 1, 8583 Donzhausen Tel. 071 642 40 77 kaminfeger.naef@bluewin.ch 
 
in 8570 Weinfelden 
Zivilstandsamt 058 345 13 50 zivilstandsamt.weinfelden@tg.ch 
Bahnhofstrasse 22 Fax 058 345 13 51 
 
Betreibungsamt  058 345 79 00 betreibungsamt.weinfelden@tg.ch 
Friedensrichteramt  058 345 14 70 friedensrichteramt.weinfelden@tg.ch 
Bezirk Weinfelden Fax 058 345 79 01 
 
Grundbuchamt und Notariat Bezirk  058 345 78 90 grundbuchamt.weinfelden@tg.ch 
Weinfelden Fax 058 345 78 91 notariat.weinfelden@tg.ch 
Amriswilerstrasse 57a 
 
Mieterschlichtungsstelle 071 626 83 25 
Bahnhofstrasse 12  
 
KESB Kindes- und 058 345 73 40 info.kew@tg.ch 
Erwachsenenschutzbehörde 
Bahnhofstrasse 12 Fax 058 345 73 41 
 
in 8560 Märstetten, Bahnhofstrasse 34 
Berufsbeistandschaft Region 058 346 02 92 
Märstetten Fax 058 346 02 93 info@bbrm.ch 
 
in 8514 Amlikon-Bissegg, Flugplatzstrasse 12 
Spitex-Verein Thur-Seerücken 071 666 69 69  info@spitex-tsr.ch 
 Fax 071 666 69 70 
 
GemeinderatGemeinderat   
Ruedi Zbinden  Gemeindepräsident, Hochbau 
André Kiser  Wasser und Feuerwehr 
Martin Hochreutener  EW und Gesundheit 
Beatrix Kesselring  Vize-Gemeindepräsidentin, Umwelt und Zivilschutz/Militär 
Leo Steinbacher  Tiefbau und Verkehr 

 Öffnungszeiten: 
Montag 
 08.00-11.45 / 13.30-18.00 
Dienstag+Donnerstag 

08.00-11.45 / 13.30-17.00 
Mittwoch+Freitag 

08.00-11.45  
Nachmittag geschlossen 
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Aus dem Gemeinderat 

Danke für das Vertrauen 
Für das Vertrauen, welches Sie den bisherigen Gemeinderäten und mir, mit Ihrer Stimme bei 
der Wahl vom 25. November geschenkt haben, danken wir Ihnen ganz herzlich. Wir freuen 
uns sehr, dass wir diese verantwortungsvolle Aufgabe für weitere vier Jahre ausführen 
dürfen. Nach dem 10. Februar wird dann auch klar sein, wer den freien Sitz im Gemeinderat 
besetzt. Wir heissen das neue Mitglied des Gemeinderates herzlich willkommen. Gerne 
führen wir zusammen mit der Verwaltung die Gemeinde auch in der nächsten Legislatur im 
Sinne des Gemeinwohls. 

Neue Bauverwalterin Teilzeit  60 % 
Als neue Bauverwalterin konnten wir Frau Rahel Correia aus 
Riedt b. Erlen, gewinnen. Ihre Einarbeitung begann sie bereits 
am 6. November 2018.  

Rahel Correia, Jahrgang 1989, ist verheiratet und Mutter zweier 
Kinder. Sie ist gelernte Strassenbauerin, Vorarbeiterin, 
arbeitete im Techn. Büro und als Projektleiterin in einem 
Tiefbauunternehmen. Wir sind überzeugt die richtige Wahl 
getroffen zu haben und freuen uns auf eine angenehme und 
kollegiale Zusammenarbeit. Wir heissen Rahel Correia im 
Team herzlich willkommen.  

Verabschiedung von Sabrina Balmer 
Die Bauverwalterin Sabrina Balmer hat während fünf Jahren in unserer Verwaltung im 
Auftragsverhältnis gearbeitet. Sie wird die Gemeindeverwaltung per Ende Februar 2019 
verlassen und freut sich auf ihre neue Rolle als Mutter. Sabrina Balmer danken wir ganz 
herzlich für ihr Wirken in der Gemeindeverwaltung Bussnang und wünschen ihr für die 
Zukunft alles Gute. 

Ortsplanung Teilrevision 
Den Bericht über die Vorprüfung haben wir vom Amt für Raumentwicklung des Kantons 
Thurgaus Ende Dezember 2018 erhalten. Nun müssen die Vorbehalte in der 
Planungskommission besprochen und sofern diese vertretbar sind in die Planung eingefügt 
werden. Nach der Bereinigung werden wir Ihnen das teilrevidierte Baureglement sowie den 
überarbeiteten Zonenplan inkl. integrierter Gefahrenhinweiskarte an einer Gemeinde-
versammlung vorstellen und zur Genehmigung unterbreiten. 

Weiler und Kleinsiedlungen 
In der Gemeinde Bussnang sind einige Kleinsiedlungen der Dorfzone der Landwirtschafts-
zone und der Weilerzone zugeordnet. 

Neu ist, dass gemäss Bund «Weiler und Kleinsiedlungen» dem Nichtbaugebiet zugewiesen 
werden sollen, was faktisch der Landwirtschaftszone gleich kommt. Angedacht ist, dass neu 
eine Erhaltungszone geschaffen wird. Unter Federführung des Kantons ist eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt worden. Gemeindepräsident Ruedi Zbinden arbeitet in dieser 
Arbeitsgruppe mit und wird vor allem die Anliegen der ländlichen Gemeinden einbringen. 
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Kreuzung Weingarten 
Am 09. November 2018 hat sich bei der Kreuzung Weingarten wiederum ein tragischer 
Verkehrsunfall mit Todesfolge ereignet. Aufgrund des tragischen Verkehrsunfalls reichte der 
Gemeinderat Bussnang am 12.11.2018 zum 3. Mal (wie 2011 und 2014) ein Gesuche beim 
Tiefbauamt des Kantons Thurgau für mehr Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich H466 / 
K65 Weingarten ein. Unsere Anträge lauteten: Die Kreuzung H466 / K65 in Weingarten in 
einen Kreisel umzubauen und da diese Kreuzung auch ein täglich benutzter Schulweg ist, 
beantragt der Gemeinderat als Sofortmassnahmen, im Bereich der Kreuzung H466 / K65 die 
Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren. 

Die Antwort des Kant. Tiefbauamtes vom 18.12.2018 hält folgendes fest. Die Analyse lässt 
sich zusammenfassen, dass die Kantonsstrassenkreuzung in Weingarten kein Unfall-
schwerpunkt ist. Der Knoten sei sehr übersichtlich, es bestehen keine Sichteinschränkungen 
und die Signalisationen sind korrekt und verständlich geregelt. Die Geschwindig-
keitsverhältnisse auf den Strassenabschnitten wie im Knotenbereich sind für eine ausserorts 
Hauptverkehrsstrasse im normalen Rahmen. Das Geschwindigkeitsregime am Knotenpunkt 
selber liesse sich durch einen Kreisverkehr wohl reduzieren, aus Erfahrung seien aber 
Verkehrskreisel für Zweiradfahrer insbesondere für eine Schulwegführung ungünstig und 
nicht empfohlen. 

Das Kant. Tiefbauamt wird im Rahmen seines Erhaltungsmanagements und der geplanten 
Sanierung der H466 (voraussichtlich im Jahr 2028) die Aufarbeitung und Projektierung eines 
von der Gemeinde beantragten Verkehrskreisels prüfen. Eine definitive Entscheidung zum 
Knotenumbau hängt aber von weiteren Kriterien ab. 

Als Verbesserungsmassnahme wird im Frühjahr 2019 ein «Überholverbot» im 
Kreuzungsbereich (rund 250m) verfügt. Des Weiteren wird dort eine Sicherheitslinie auf der 
H466 markiert. Weiter wird die Geschwindigkeitsbegrenzung von Süden (Stehrenberg) nach 
der leichten Kurve nicht mehr aufgehoben, sondern bei 50 km/h belassen. Dieser 
Strassenabschnitt wird zudem mit Randlinien versehen.  

Für den Gemeinderat ist die Antwort des Kant. Tiefbauamtes nicht zufriedenstellend. Leider 
müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Massnahmen nicht unseren Anträgen 
entsprechen. 

Duftendes Wochenende 
Dass die Landwirte grossmehrheitlich 
auf das «Güllen» an Samstagen 
verzichten, weiss die Bevölkerung 
sehr zu schätzen.  

Leider ist es nicht immer so, aufgrund 
von Hinweisen und Wünschen aus 
der Bevölkerung rufen wir auf, dass 
auf das Ausbringen von Gülle an 
Samstagen verzichtet wird und so die 
unnötigen Gerüche wegbleiben. 

Herzlichen Dank im Namen der 
ganzen Bevölkerung 
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Dank an die Feuerwehr 
Unsere Feuerwehr hatte im Jahr 2018 einiges zu tun. Da viele Einsätze in der Nacht waren, 
wurde die Tätigkeit von den Einwohnern nicht immer wahrgenommen. Die folgende 
Aufstellung zeigt, für was die Feuerwehr ausrückte. Für Ihre Sicherheit waren sie 18 Mal 
im Einsatz. Die total 535 Stunden teilen sich wie folgt auf: 

170 Stunden Brandeinsatz 
0 Stunden Brandmeldeanlagen 

244 Stunden Techn. Hilfeleistung 
60 Stunden Elementar Ereignisse 
61 Stunden Verkehrsdienst 

Einsätze für Leistungen die nicht bei der 
Gebäudeversicherung versichert sind, 
werden gemäss Feuerschutzreglement 
dem Verursacher, dem Auftraggeber, 
dem Eigentümer oder dem Halter 
weiterverrechnet.  

Eine gut ausgebildete und motivierte Feuerwehr ist beruhigend für die Bevölkerung und so 
danken wir dem Kader und der ganzen Mannschaft ganz herzlich für den Einsatz zum 
Schutze der Bevölkerung. 

Bundesfeier der Polit ischen Gemeinde Bussnang 2019 
Die Bundesfeier 2019 findet am 31. Juli 
statt. Als Festredner konnten wir einen 
Bürger von Oberbussnang gewinnen. 
OSZE Diplomat Dr. Thomas 
Greminger, der in Wien als Diplomat für 
die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) tätig 
ist und in der Jugendzeit oft auf dem 
Bauernhof von Familie Greminger in 
Oberbussnang in den Ferien war, hat uns 
zugesagt. Wir freuen uns über die 
Zusage von Herrn Greminger und 
danken ganz herzlich. Den Gastgebern, 
dem Dorfverein Oberbussnang und allen Helferinnen und Helfer, danken wir schon jetzt für 
das Gastrecht und freuen uns auf eine tolle Feier. Näheres dann zu gegebener Zeit. 

Empfang der turnenden Vereine nach dem Eidg. Turnfest 2019 
In Absprache mit den betroffenen Vereinen werden die 
turnenden Vereine nach ihrer Teilnahme am Eidg. Turnfest in 
Aarau an der Bundesfeier vom 31. Juli 2019 von der 
Bevölkerung empfangen. Wir danken schon jetzt, wenn die 
Vereine mit ihren Fahnendelegationen den Anlass bereichern 
werden. 
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Erfolgreiche Personen aus der Gemeinde Bussnang 
Wir schätzen uns glücklich, dass Dank den ausserordentlichen Leistungen unsere Gemeinde 
beachtet wird und danken allen für ihr Engagement. 

Stefan Bissegger ist Schweizer- und Weltklasse! 
An der Gemeindeversammlung vom 19.11.2018 nutzten wir kurzfristig die 
Gelegenheit, Stefan Bissegger zu seinem erfolgreichen Jahr zu 
gratulieren. Er war in vielen Ländern und Städten, in ganz Europa, in 
China, Rumänien, Neuseeland, in Berlin, Innsbruck, Venedig, Glasgow 
an Radrennen und stellte sein Können unter Beweis. 

Die Erfolge von Stefan Bissegger im 2018: 

! Schweizer Strassenmeister U23 Zeitfahren in Schneisingen 

! Schweizer Bahnmeister Elite im Keirin und im 

Ausscheidungsfahren 

! EM- Silber Elite Mannschaftsverfolgung 4000 m in Glasgow 

! EM-Silber U23 Mannschaftsverfolgung 4000 m in Aigle 

! EM- Bronze U23 Einzelverfolgung 4000 m mit 4:16,5 min 

! 11. Platz an der WM in Innsbruck Zeitfahren U23 

Die Schweizer Bahnfahrer brillieren am Weltcup im 
neuseeländischen Cambridge 
In Neuseeland gelang dem Schweizer Quartett in der Rad Mannschaftsverfolgung im 
Bahnvierer mit Claudio Imhof, Stefan Bissegger, Frank Pasche und Cyrille Thièry in einem 
hochklassigen Rennen der dritte Platz. Bravo! 

Stefan Bissegger hat ein klares Ziel vor Augen, an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio 
zu starten. Wir freuen uns! 

Der Gemeinderat und die Bevölkerung der Gemeinde Bussnang wünschen dir weiterhin viel 
Freude, Begeisterung und Erfolg beim Radsport  
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BUSSNANG «Die Freiheit  hört da auf,  wo andere einschränkt werden» 

B Bäche sind keine Ablagerungsplätze.

U Unsere Natur schützen und kein Abfall wegwerfen.

S Sperrungen von Strassen sofort wieder entfernen.

S Saubere Strassen dienen der Sicherheit.

N Nehmen von Wasser ab dem Hydrant ist bewilligungspflichtig.

A Abstände und zurückgeschnittene Hecken und Pflanzungen verbessern die Übersicht.

N Nacht- und Mittagsruhe sowie Ruhe an Abenden und Wochenenden wünschen sich alle.

G Geniessen können wir es, wenn die obigen Punkte eingehalten werden. Besten Dank.

Richtl inien über Strassenreklamen im Kanton Thurgau 	

Temporäre Strassenreklamen dürfen frühestens 3 Wochen vor dem Ereignis aufgestellt 
werden und müssen unmittelbar danach entfernt werden. 

Ausserhalb des Baugebietes (Ortstafel) sind temporäre Reklametafeln untersagt. 
Untersagt sind alle Strassenreklamen (permanent und temporär), welche die 
Verkehrssicherheit beeinträchtigen. 

Abstandsvorschriften 

! 2 m vom Fahrbahnrand! (bis 2 m2 Reklamefläche) 

! 3 m vom Fahrbahnrand! (bis 7 m2 Reklamefläche) 

! Mindestabstand von Hinterkant Trottoir: 0.5 m 

! Bei Kreuzungen 5 m vom Strassenrand! (Sichtzonen in jedem Fall freihalten) 

! Bei Fussgängerstreifen 10 m Abstand! 

Illegale oder sicherheitsgefährdende Reklamen werden auf Kosten der Veranstalter durch 
den Werkhof der Gemeinde Bussnang entfernt. 

Wir danken Ihnen für das Verständnis. 
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Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern 
Wir möchten die Anstösser von Strassen, Trottoirs und Wegen wiederum auf die folgenden 
Bestimmungen des Strassengesetzes § 41 + § 42 Abs.2 und 3 aufmerksam machen: 

Überragende Äste im Strassenbereich sind auf eine lichte Höhe von 4,5 Metern, im Bereich 
von Trottoirs und Wegen auf eine solche von 2,5 Metern zurückzustutzen. 
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Lebhecken, Sträucher und Pflanzen dürfen nicht in den Strassen- und Wegraum 
hineinragen. 

Im Sichtzonenbereich von Ausfahrten und Strasseneinmündungen dürfen Böschungen, 
Pflanzungen (einschliesslich landwirtschaftlicher Kulturen), Mauern und Einfriedungen 
höchstens 80 cm hoch sein (ab Strassenhöhe). 

Landwirtschaftliche Kulturen von über 60 cm Höhe haben zur Strassengrenze die halbe 
Höhe, mindestens aber 90 cm, als Abstand einzuhalten. 

Wir bitten die betroffenen Grundeigentümer, ihre Pflanzungen gemäss den gesetzlichen Vorschriften 
zurückzustutzen. Der Gemeinderat behält sich vor, die Arbeiten nach einer angesetzten Frist an 
neuralgischen Punkten auf Kosten der Anstösser ausführen zu lassen. 
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Unterhalt  von Wasser-Anschlussleitungen 
Bei defekten Gebäudeanschlussleitungen zu Liegenschaften sind umgehend Reparatur-
arbeiten erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden. Dabei möchten wir Sie gerne auf die 
Bestimmungen im Reglement hinweisen: 

Reglement über die Abgabe von Wasser 
Von der Gemeindeversammlung am 25.05.1997 genehmigt und seit 01.06.1997 in Kraft. 

Art. 13; Anschlussleitung 

Die Erstellung der Anschlussleitung vom Erschliessungsnetz des Werkes bis und mit 
Wasserzähler erfolgt durch das Werk oder durch von ihm beauftragte Unternehmer. Das 
Werk bestimmt die Art der Ausführung, den Querschnitt der Anschlussleitung, den Ort der 
Hauseinführung sowie den Standort des Haupthahnes und des Wasserzählers. 

Der Grundstückeigentümer erteilt, oder der Bauberechtigte verschafft dem Werk das 
kostenlose Durchleitungsrecht für die ihn versorgende Anschlussleitung. 

Art. 18; Unterhalt 

Die Bezüger bzw. Eigentümer übernehmen bei Unterhaltsarbeiten die Instandstellungs-
kosten in Privatgrundstücken, z.B. für Beläge, Gartenanlagen, Mauerdurchführungen und 
Bepflanzungen. 

Der kalkulierte Wasserpreis und eine ausgeglichene Wasser-Rechnung sind nur durch 
Umsetzung des Wasserreglements möglich.  

Der Gemeinderat dankt für das Verständnis. 
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Gas Hochdruckleitung im Gemeindegebiet Bussnang 
Die Gas Hochdruckleitung kommt von Buhwil und verläuft unterhalb des Wertbühl nach 
Mettlen in die Margenmühle, kurz vor dem Schützenhaus in Oberbussnang nach Friltschen 
und verlässt die Gemeinde beim Feldhof. 

Bewilligungspflicht für alle Bauarbeiten bei Hochdruckleitungen. Das Rohrleitungs-
gesetz und seine Ausführungsverordnungen sehen vor, dass Bauvorhaben Dritter, welche 
eine Rohrleitung gefährden können, einer Bewilligung der zuständigen Aufsichtsbehörde 
(Eidgenössisches Rohrleitungsinspektorat, ERI) bedürfen. Betroffen sind sämtliche 
Bauarbeiten, die weniger als 10 m rechts oder links von Hockdruckleitungen entfernt 
sind. Das Gesuch für Bauvorhaben, welche eine Rohrleitung gefährden können, ist als 
Konzessionär bzw. Leitungsbetreiber dem Eidgenössischen Rohrleitungsinspektorat zur 
Behandlung zuzustellen. Für die Bearbeitung werden je nach Fall zwei bis vier Wochen 
benötigt. 

Das Wichtigste in Kürze 
! Bauten in der Nähe von Rohrleitungsanlagen erfordern eine Genehmigung des 

Eidgenössischen Rohrleitungsinspektorates. 
! Eine kantonale oder kommunale Baubewilligung reicht nicht aus. 
! Die Erdgas Ostschweiz AG ersucht den Kanton oder die Gemeinde, die Gesuch-

stellenden entsprechend zu informieren. 
! Ein genaues Einhalten des Verfahrens ermöglicht es, das Unfallrisiko zu vermindern. 

Bewill igungspflichtige Bauvorhaben 
Innerhalb eines Streifens vom 10 m beidseits einer Rohrleitung und innerhalb der 
Schutzzone einer Station (meistens 30 m), ist jegliche Bautätigkeit bewilligungspflichtig, die 
eine der folgenden Bedingungen erfüllt: 
! sie reicht tiefer als 40 cm in den Boden; 
! sie bewirkt eine Änderung der Rohrleitungsüberdeckung; 
! sie hat eine Änderung des Bodenaufbaus zur Folge oder zum Zweck; 
! sie hat eine Änderung der Bodennutzung zur Folge oder zum Zweck; 
! es wird ober- oder unterirdisch ein bleibendes Bauwerk erstellt. 

Darüber hinaus sind alle Tätigkeiten bewilligungspflichtig, die die Rohrleitungsanlage in 
irgendeiner Form gefährden können. Insbesondere bei Spreng- oder Rammarbeiten ist 
vorgängig abzuklären, ob eine Bewilligungspflicht vorliegt. Diese allgemeine Bewilligungs-
pflicht gilt auch ausserhalb der 10m-Distanz. 

Rein landwirtschaftliche Tätigkeiten sind, mit Ausnahme von Tiefenlockerungen, nicht 
bewilligungspflichtig. 

Kontakt bei Werkleitungsanfragen /  Bauvorhaben 
Haben Sie Fragen zu den erforderlichen Vorkehrungen, die bei Arbeiten an gasführenden 
Leitungen und Installationen zu treffen sind? Bitte senden Sie Werkleitungsanfragen an 
folgende Adresse: 

werkleitungsanfragen@ego-ag.ch 



Seite 12  Februar 2019

Mitteilungsblatt



Februar 2019   Seite 13 

Mitteilungsblatt

Schulbehörde |  Rücktritt  & Neuwahl  
Rücktritt von David Moyses, Hosenruck 

David Moyses, Hosenruck, trat per 
20.11.2018 aus beruflichen Gründen aus der 
Schulbehörde VSG Nollen zurück. David 
Moyses wurde per 1. August 2017 in die 
Behörde der VSG Nollen gewählt. Er stand 
dem Ressort Finanzen vor. Bis zur Neuwahl 
wird sein Ressort von der Schulpräsidentin 
übernommen. 

Ablauf Neuwahl Behördenmitglied VSG Nollen: 

Die Schulbehörde hat die Neuwahl eines Behördenmitglieds auf den 19. Mai 2019 
festgesetzt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 20. Oktober 2019 statt. 

Die Wahllisten nach Art. 28 des Gesetzes über Stimm- und Wahlrecht können auf der 
Schulverwaltung der VSG Nollen bezogen werden. Und sind spätestens bis Montag, 
25. März 2019, 17:00h bei der Schulverwaltung einzureichen.

Der Amtsantritt ist sofort nach der Wahl vorgesehen. 

Das neue Behördenmitglied soll neben den allgemeinen Behördentätigkeiten eine der beiden 
folgenden Ressortfunktionen übernehmen: 

Ressort Finanzen: Für diese wichtige und sehr interessante Stelle sind Vorkenntnisse in 
Finanzen hilfreich, jedoch keine Voraussetzung. Der Kanton bietet ein Weiterbildungs-
angebot und dank der engen Zusammenarbeit mit unserer Schulverwaltung wird die 
Einarbeitung schlank funktionieren. 

Ressort ICT (Informations- und Kommunikationstechnologien): Dieses befasst sich mit dem 
pädagogischen Einsatz von ICT im Unterricht. Entsprechend benötigen interessierte 
Kandidaten ein Flair für ICT. Weitere ICT Kenntnisse sind von Vorteil, aber keine notwendige 
Voraussetzung. 

Die Bevölkerung wird gebeten, sich nach einer/einem geeigneten Kandidaten/in umzusehen. 

Schulpräsidentin Maike Scherrer (maike.scherrer@vsg-nollen.ch) gibt gerne weiterführende 
Auskunft. Zusätzlich steht vom Verband Thurgauer Schulgemeinden VTGS eine Broschüre 
‘Schulbehörde – ein Amt für Sie!’ unter www.vtgs.ch. zur Verfügung. 

Falls Sie eines der beiden Ressort interessiert, freut sich die Wahlkommission, bestehend 
aus den vier Gemeindepräsidenten unseres VSG Nollen Gebietes, über Ihre Kontakt-
aufnahme.  

Für das Gemeindegebiet Mettlen: Ruedi Zbinden,  ruedi.zbinden@bussnang.ch 

VSG Nollen 

Maike Scherrer, Präsidentin 
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Damit unsere Schule längerfristig eigenständig bleibt, ist eine vollzählige Behörde nötig. 

Wir suchen deshalb per 1. April 2019 ein 

Schulbehördenmitglied, Primarschule
Das sind die Aufgaben: 

• Teilnahme an den monatlichen Behördensitzungen
• Mitbestimmen und mitentscheiden wie sich unsere Schule entwickeln soll
• Übernahme von Ressortaufgaben nach Eignung und Fähigkeit unterstützt durch

motivierte Mitarbeiterinnen und Mitabeiter

Du kannst bewirken … 
… dass unsere Schüler gerne zur Schule gehen
… dass die Kinder gezielt gefördert und gefordert werden
… dass die Lehrpersonen gute Arbeitsbedingungen vorfinden
… dass unsere Schule im Dorf bleibt
… dass die Liegenschaften der Schule und der Bevölkerung Nutzen stiften

Was unsere Schule ausmacht: 
Wir sind eine kleine aber feine Primarschule für die Dörfer Bussnang, Oberbussnang und Rothen-
hausen. Rund 95 Kinder, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse gehen hier zur Schule. An unserer 
«Mobilen und Gesunden Schule» legen wir Wert auf viel Bewegung und gesunde Ernährung.  
Weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage (www.psbr.ch). 

Konnten wir dein Interesse wecken? Lass dich in einem persönlichen Gespräch unverbindlich über 
den zeitlichen Aufwand und mögliche Aufgaben informieren. 
Kontakt:  
Präsident, Adrian von Grünigen, Rothenhausen, 079 755 74 36, adrian.vongruenigen@psbr.ch;   
Schulbehördenmitglieder, Martin Justitz und René Meier, Bussnang oder Marlene Tabord, Rothen-
hausen. 

Vorinformation: Am Dienstag, 27. März 2019, findet die ordentliche Schulgemeindeversammlung mit 
der Wahl eines neuen Behördenmitgliedes statt. Die Einladung dazu folgt drei Wochen vor der Ver-
sammlung. 
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Informationen zur Nachfolgeplanung der Schulbehörde der PSG Lauchetal und Ankündigung der 
Ersatzwahlen für Carmen Bartholdi und Simone Hofstetter am 27. Mai 2019 
 
 
Geschätzte Stimmbürgerinnen, geschätzte Stimmbürger 
 
Vor zehn Jahren haben die vier ehemaligen Primarschulgemeinden Affeltrangen, Schmidshof, Strohwi-
len-Wolfikon-Wetzikon und Zezikon zur Primarschulgemeinde Lauchetal fusioniert.  
In die neu zusammengesetzte Schulbehörde wurden bereits damals erfahrene und langjährige Mitglie-
der der ehemaligen Schulgemeinden gewählt. Von 2011 bis 2017 hatte die Kollegialbehörde keine per-
sonellen Wechsel zu verzeichnen. Bei den Gesamterneuerungswahlen am 27. März 2017 reichten zwei 
langjährige Weggefährten, Hermann Studer (16 Jahre) und Andy Raas (6 Jahre), ihren Rücktritt ein. 
 
Anlässlich der Schulgemeindeversammlung vom 29. November 2018 haben wir Sie über die bevorste-
hende gestaffelte Rücktrittsplanung der Schulbehörde informiert. Ebenso haben wir Sie über die Pla-
nung einer Sekretariatsstelle im Jahr 2020 zur Entlastung des Präsidiums und der Schulleitung orien-
tiert. Dem Sekretariat sollen vor allem auch Aufgaben aus dem Ressort Liegenschaften übertragen wer-
den.  
Rücktritte 
Carmen Bartholdi hat nach 13-jähriger Behördentätigkeit Ihren Rücktritt auf die nächste Schulgemeinde-
versammlung am 27. Mai 2019 bekannt gegeben. Darüber haben wir Sie bereits an der letzten Schulge-
meindeversammlung orientiert. Leider musste die Schulbehörde im Januar 2019 auch den unerwarteten 
Rücktritt von Simone Hofstetter, ebenfalls per 27. Mai 2019, zur Kenntnis nehmen. Simone Hofstetter 
bedauert ihren Entscheid sehr, der jedoch aus beruflichen und familiären Gründen unausweichlich wird. 
Mit Margrit Ramsauer (9 Jahre) und Conny Strässle (17 Jahre) haben zwei weitere langjährige Schulbe-
hördenmitglieder ihre letzte Amtsperiode angetreten. Da ich als Präsidentin beruflich eine neue und zeit-
intensive Herausforderung angenommen habe, ziehe ich einen vorzeitigen Rücktritt bei einer geeigne-
ten Nachfolge in Betracht. Gerne gebe ich Ihnen Auskunft zu den präsidialen Aufgaben. 
 
Wie bereits vor einem Jahr angekündigt, hat auch André Hug als Rechnungsrevisor seinen Rücktritt ein-
gereicht. Die Ersatzwahl findet ebenfalls am 27. Mai 2019 statt. 
 
Haben Sie Interesse an der Bildungspolitik, insbesondere der Volksschule, sind Sie team- und konsens-
fähig und verfügen Sie über zeitliche Ressourcen, dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Die 
Präsidentin Conny Strässle (Tel. 071 651 13 57, E-Mail: c.straessle@schule-lauchetal.ch) oder jedes 
Behördenmitglied gibt Ihnen gerne Auskunft über die interessante und vielseitige Behördentätigkeit / 
Tätigkeit als Rechnungsrevisor. 
Alle Kandidaturen, die bis am 28. März 2019 bei der Schulbehörde eingehen, werden in der Botschaft 
abgedruckt. Selbstverständlich können die Wahlvorschläge an der Schulgemeindeversammlung vom 
27. Mai 2019 noch vermehrt werden. 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Im Januar 2019 
 
Die Primarschulbehörde Lauchetal 
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Informationen für Hundehalterinnen und 
Hundehalter 

Hundesteuer 2019 
Für das Jahr 2019 verschicken wir im März 2019 die Rechnun-
gen der Hundesteuer an alle Hundebesitzer gemäss AMICUS 
sowie der Liste des vergangenen Jahres. Sie beträgt für den  
1. Hund Fr. 80.00/Jahr und für jeden weiteren Hund im gleichen
Haushalt Fr. 160.00/Jahr. Wenn Sie keinen Hund mehr haben, 
aber trotzdem eine Rechnung erhalten, dann schicken oder brin-
gen Sie diese bitte zurück. Wenn Sie in unserer Gemeinde woh-
nen und ebenfalls Hundebesitzer sind aber keine Rechnung erhalten haben, dann melden Sie 
sich bitte auf der Gemeindeverwaltung. Wird der Hund im Laufe des Jahres angeschafft oder 
erreicht er in diesem das Alter von 5 Monaten, bemisst sich die Steuer nach Quartalen; ein an-
gebrochenes Quartal wird als volles gezählt. Eine Steuerrückerstattung erfolgt nicht. 

Bitte beachten Sie folgende Informationen rund um die Hundehaltung: 

Vor der Anschaffung 
 obligatorische Haftpflichtversicherung mit Deckungssumme 3 Mio. Franken
 sicherstellen, dass der Hund einen Mikrochip (durch den Tierarzt) trägt,

sobald er älter als 3 Monate ist
 Registrierung des Hundehalters in AMICUS

Nach der Anschaffung 
 Registrierung des Hundes in AMICUS innert 10 Tagen
 Anmeldung des Hundes bei der Gemeinde innert 30 Tagen (wird ein Hund nicht gemeldet,

kann dies mit einem Bussgeld bestraft werden)
 obligatorischer praktischer Hundeerziehungskurs innert einem Jahr nach Übernahme

des Hundes, gilt für Hunde mit einem Erwachsenengewicht von mind. 15 kg, mind. 10 Lektio-
nen

Übergabe, Übernahme, Ausfuhr ins Ausland oder Todesfall 
 selbständige Mutation in AMICUS innert 10 Tagen
 Meldung bei der Gemeinde innert 30 Tagen

Allgemein 
 den Hund sicher und verantwortungsbewusst halten, führen und beaufsichtigen
 Orte mit Zutrittsverbot oder genereller Leinenpflicht beachten
 Lärmbelästigung vermeiden
 Hundesteuer und Haftpflichtversicherung jährlich begleichen
 Namens- und Adresswechsel bei der AMICUS und bei der Gemeinde melden
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Dringende Bitte! 
Wir bitten alle Hundebesitzer den Hundekot mit dem bekannten "Säckli" aufzunehmen und in 
den an verschiedenen Orten aufgestellten Hundekotbehältern zu entsorgen. (Hundekotsäcke 
können jederzeit unentgeltlich auf der Einwohnerkontrolle abgeholt werden). Leider ist dies nicht 

immer so und für die Landwirtschaft ist das ein Problem. Das 
kleinste Häufchen kann eine ganze Menge Gras verunreini-
gen und dass dies den Kühen nicht schmeckt versteht sich 
von selbst. Wenn Sie, geschätzte Hundebesitzer, mithelfen 
die Wegränder und Wiesen sauber zu halten, dann verbes-
sert sich auch das Nebeneinander von Hundebesitzer und
Landwirtschaft.  

Zugelaufene Hunde 
Zugelaufene Hunde können mit einem Lesegerät identifiziert werden. Solche Lesegeräte sind 
bei allen Tierarztpraxen, beim Kant. Veterinäramt, bei der Polizei, bei Tierschutzvereinen sowie 
bei vielen Tierheimen vorhanden. 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Erika Künzler oder Irene Borcherding, Hundekontrolle 
Bussnang, telefonisch (071 626 58 12) oder auch per Mail (einwohnerkontrolle@bussnang.ch)
gerne zur Verfügung. 

Schoggikäfer- Verkäufer gesucht 

Am 22.02.2019 Startet im Thurgau die jährliche Schoggikäfer-Aktion. 

Wir konnten für die diesjährige Aktion wieder viele Depotstellen im ganzen Kanton ge-
winnen. 
Bei diesen Stellen können die jungen Verkäufer und Verkäuferinnen die Käfer abholen. 

Ein Käfer wird für 5.Fr. verkauft, davon gehen 0.30 Rp. an die Depotstelle und 0.50 Rp. 
gehen an die jeweiligen Verkäufer. Der Erlös kommt dem Blauen Kreuz Prävention und 
Gesundheitsförderung vollumfänglich für Präventionsprojekte in der Region, wie z.B. 
den Kinder- und Jugendlager, der Sucht- und Gewaltprävention bei Jugendlichen, dem 
roundabout oder der mobilen alkoholfreien Blue Cocktail Bar, zu Gute. 

Kinder, welche gerne Schoggikäfer verkaufen und damit ihr Taschengeld etwas auf-
bessern wollen, dürfen sich bei einer Depotstelle in der Nähe melden. Weitere Informa-
tionen sind auf der Käferlihomepage ersichtlich: www.kaeferaktion.ch

Informationen zur Fachstelle finden Sie unter www.blaueskreuz-tgsh.ch
oder unter 071 622 40 46 
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Informationen zur Prämienverbilligung 2019  

Grundsatz 
Der Kanton Thurgau gewährt versicherten 
Personen in bescheidenen wirtschaftlichen 
Verhältnissen eine Individuelle Prämienverbil-
ligung (IPV) für die obligatorische Kranken-
versicherung (OKP).

Wer hat Anspruch auf IPV? 
Die IPV wird Personen ausgerichtet, die bei 
einem vom Bund anerkannten Krankenversi-
cherer die obligatorische Krankenpflegeversi-
cherung gemäss KVG abgeschlossen haben 
und
a) am 1. Januar 2019 ihren steuerrechtli-

chen Wohnsitz oder Aufenthalt im Kan-
ton Thurgau hatten oder

b) eine Grenzgänger- oder Kurzaufent-
haltsbewilligung haben und mindestens 
drei Monate im Kanton Thurgau erwerbs-
tätig sind.  

Antragsverfahren 
Die Gemeinden ermitteln die bezugsberech-
tigten Personen aufgrund der provisorischen 
Steuerdaten per 31. Dezember des Vorjahres 
und stellen diesen im Verlauf des Frühjahres 
ein Antragsformular zu. Das unterzeichnete 
Formular ist innert 30 Tagen, spätestens je-
doch bis zum 31. Dezember des betreffenden 
Jahres bei der Krankenkassenkontrollstelle 
der zuständigen Gemeinde einzureichen. 
Wird diese Frist verpasst, verfällt der An-
spruch auf die Prämienverbilligung. Eine 
Neubemessung ist in diesen Fällen ausge-
schlossen.  

Berechnungsgrundlage Erwachsene 
Massgebend ist die provisorische einfache 
Steuer zu 100 % per 31. Dezember des Vor-
jahres. 

IPV-Ansätze 2019 für Erwachsene 
Kat. Einfache Steuer 

zu 100 % in Fr. 
IPV 2019 in Fr.

A bis 400.00 2‘208.00
B bis 600.00 1‘656.00
C bis 800.00 1‘104.00

Berechnungsgrundlage Kinder 
(Jahrgang 2001 – 2018) 
Versicherte Kinder werden auf Basis der ein-
fachen Steuer zu 100 % der Eltern, respekti-
ve der prämienzahlenden Person bemessen. 
Das provisorisch veranlagte steuerbare Ver-
mögen darf zudem Fr. 0.00 nicht übersteigen.  

IPV-Ansätze 2019 für Kinder 
Kat. Einfache Steuer 

zu 100 % in Fr. 
IPV 2019 in Fr.

D bis 800.00 984.00
E bis 1‘600.00 612.00

Geburt oder Zuzug nach dem 
1. Januar 2019 
Nach diesem Stichtag Geborene oder Zuge-
zogene sind erst ab 1. Januar 2020 bezugs-
berechtigt.  

Wegzug in einen anderen Kanton 
Massgebend sind die persönlichen Verhält-
nisse per 1. Januar 2019. Erfolgt im Laufe 
des Jahres ein Wegzug in einen anderen 
Kanton, wird die IPV für das gesamte Jahr 
2019 vom Kanton Thurgau ausgerichtet.  

Wegzug ins Ausland 
Der Anspruch auf IPV besteht bis zum Ende 
des Wegzugsmonats. 

Junge Erwachsene in Ausbildung  
(Jahrgang 1994 bis 2000) 
Junge Erwachsene in bescheidenen wirt-
schaftlichen Verhältnissen, die sich am 
31. Dezember 2019 in einer Ausbildung be-
finden, haben Anspruch auf 50 % der effekti-
ven KVG-Prämie, maximal 50 % der kantona-
len Durchschnittsprämie (Jahr 2019: Fr. 
3‘948.00, davon 50 % = Fr. 1‘974.00). Die 
bezugsberechtigten Personen erhalten im 
laufenden Jahr die zustehende IPV nach Kat. 
A – C. Sie können im Folgejahr eine Neube-
urteilung beantragen.  
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Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL) 
zur AHV- oder IV-Rente und Sozialhilfebe-
züger 
Bezüger und Bezügerinnen von EL erhalten 
eine EL-Prämienpauschale. Diese wird direkt 
der Krankenkasse überwiesen. Ein IPV-
Antrag ist nicht notwendig. 

Personen, die Sozialhilfe beziehen, erhalten 
eine pauschale IPV. Die Sozialen Dienste der 
zuständigen Gemeinde helfen, die Anträge 
korrekt auszufüllen. 

Bei einem Wegfall der Ergänzungsleistungen
oder der Sozialhilfe besteht möglicherweise 
ein Anspruch auf die reguläre IPV. Der ent-
sprechende Antrag muss fristgerecht einge-
reicht werden.

Grenzgänger 
Grenzgänger sowie deren nichterwerbstätige 
Familienangehörige, die gemäss KVG eine 
OKP in der Schweiz haben, können bei der 
zuständigen Gemeinde einen Antrag für IPV 
stellen. Verwirkungszeitpunkt für die Gel-
tendmachung ist der 31. Dezember des be-
treffenden Jahres. Die persönlichen Verhält-
nisse per 1. Januar sind nicht massgebend. 
Personen, die über das Jahresende im Kan-
ton erwerbstätig sind, müssen pro Kalender-
jahr einen Antrag stellen.  

Der Lebensmittelpunkt von Grenzgängern 
liegt im Ausland. Deshalb hat vor der Be-
rechnung der IPV eine Kaufkraft- und Wäh-
rungsbereinigung der Einkommens- und
Vermögenswerte zu erfolgen.  

Kurzaufenthalter 
Kurzaufenthalter sowie deren nichterwerbstä-
tige Familienangehörige, die gemäss KVG 
eine OKP in der Schweiz haben, können bei 
der zuständigen Gemeinde einen Antrag für 
IPV stellen. Verwirkungszeitpunkt für die Gel-
tendmachung ist 30 Tage vor Ablauf der Auf-
enthaltsbewilligung bzw. vor Abreise ins Aus-
land. Die persönlichen Verhältnisse per 
1. Januar sind nicht massgebend. Personen, 
die sich über das Jahresende im Kanton auf-
halten, müssen pro Kalenderjahr einen An-
trag stellen.  

Der Lebensmittelpunkt von Kurzaufenthaltern 
liegt im Ausland. Deshalb hat vor der Be-
rechnung der IPV eine Kaufkraft- und Wäh-
rungsbereinigung der Einkommens- und
Vermögenswerte zu erfolgen. 

Neubemessung / Neubeurteilung 
Wurde im Vorjahr nicht automatisch ein An-
tragsformular zugestellt, respektive bestand 
kein Anspruch oder lassen sich gestützt auf 
die definitive Steuer-Schlussrechnung oder 
die Tarifkorrektur verschlechterte wirtschaftli-
che Verhältnisse nachweisen, kann die be-
zugsberechtigte Person innert 30 Tagen seit 
Rechtskraft der Steuer-Schlussrechnung oder 
der Tarifkorrektur des betreffenden Jahres 
eine Neubemessung der IPV verlangen. Wird 
die Frist verpasst, verfällt ein allfälliger An-
spruch. Differenzbeträge von weniger als Fr. 
30.00 werden nicht ausbezahlt.  

Eine Neubemessung muss beantragt werden. 
Eine Neubemessung von Amtes wegen ist 
nicht zulässig.  

Auszahlung der Prämienverbilligung 
Die Auszahlung erfolgt direkt an den zustän-
digen Krankenversicherer. Eine direkte Aus-
zahlung an die bezugsberechtigte Person ist 
nicht möglich.  

Im Februar/März 2019 werden Ihnen die 
Antragsformulare zugestellt. Sollten Sie 
von Ihrer Wohngemeinde keinen Antrag 
erhalten haben und sind Sie der Meinung, 
dass Sie aufgrund Ihrer Steuerfaktoren 
zum Bezug der Prämienverbilligung be-
rechtigt sind, melden Sie sich bis spätes-
tens 31.12.2019 bei der Wohngemeinde, 
in der Sie am 1.1.2019 Wohnsitz hatten. 
Diese Gemeinde wird Ihr Gesuch prüfen 
und Sie über das Ergebnis orientieren. 

Für weitere Fragen stehen Ihnen Erika 
Künzler oder Irene Borcherding, Kran-
kenkassenkontrollstelle, telefonisch  
(071 626 58 12) oder auch per Mail 
(einwohnerkontrolle@bussnang.ch) gerne 
zur Verfügung. 
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Steuererklärung 2018 
 
Die Steuerpflichtigen müssen die ausgefüllte Steuererklärung und die Hilfsblätter bis zum  
30. April (bei unterjährigen Steuerpflichten bis zum vorgegebenen Datum) dem Gemeinde-
steueramt der Wohngemeinde oder – bei ausserkantonalen Steuerpflichtigen – der 
Liegenschaftsgemeinde einreichen. 
 
Zuständig für die Erteilung von Fristverlängerungen zur Einreichung von Steuererklärungen 
Natürlicher Personen ist bei Personen mit unbeschränkter Steuerpflicht infolge persönlicher 
Zugehörigkeit das Gemeindesteueramt der Wohngemeinde. Bei Personen mit beschränkter 
Steuerpflicht infolge wirtschaftlicher Zugehörigkeit (ohne Wohnsitz im Kanton) ist das 
Gemeindesteueramt zuständig, in welcher der Grund für die beschränkte Steuerpflicht im 
Kanton liegt (Liegenschaftsort, Geschäftsort bei selbständiger Erwerbstätigkeit). 
 
Steuerpflichtige, welche die angesetzte Einreichungsfrist nicht einhalten können, stellen beim 
zuständigen Gemeindesteueramt schriftlich ein begründetes Gesuch um Fristverlängerung.  
Den diesbezüglichen eService der Politischen Gemeinde Bussnang finden Sie unter 
www.bussnang.ch auf der Startseite (links) > Fristverlängerung Steuererklärung. 
 
Zum Ausfüllen der Steuererklärung 2018 kann unter www.bussnang.ch > Online-Schalter > 
Steueramt: eFisc Steuererklärungssoftware Download, die Steuererklärungssoftware eFisc2018 
für die Betriebssysteme Windows, Linux und Mac kostenlos heruntergeladen werden. Nebst der 
Datenübermittlung der Steuererklärungsformulare und der Steuerdaten besteht auch die 
Möglichkeit, sämtliche der Steuererklärung beizulegenden Belege elektronisch zu erfassen und 
ebenfalls zu übermitteln. Nach erfolgreicher elektronischer Übermittlung, ist die Quittung 
auszudrucken und zwingend unterschrieben mit dem Hauptformular der Steuererklärung 
einzureichen. 
 
Das für die elektronische Übermittlung benötigte persönliche Passwort ist auf der Seite 1  
des Hauptformulars der Steuererklärung 2018 rechts unten aufgedruckt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ganzheitliches Gedächtnistraining in Weinfelden 
Warum vergesse ich so vieles und warum habe ich immer wieder Mühe, Namen zu behalten? 
Nehmen Sie es gelassen. Es gibt Strategien, die den Alltag erleichtern. Das ganzheitliche 
Gedächtnistraining bietet die Möglichkeit, alte Denkstrukturen zu verlassen und neue 
Lernmöglichkeiten zu entdecken. In einer lockeren Atmosphäre trainieren wir mit Spass und 
ohne Leistungsdruck alle wichtigen Hirnleistungsfunktionen, wie z.B. konzentriertes Denken, 
aufmerksames Wahrnehmen, bildliches und sprachliches Speichern. Beginnen Sie jetzt, denn 
das Hirn will bis ins hohe Alter gefordert sein. Steigern Sie Ihre Denkfähigkeit und verbessern 
Sie Ihr Erinnerungsvermögen. Der Kurs findet bei Pro Senectute, Rathausstrasse 17 (5. Stock) 
in Weinfelden statt: jeweils donnerstags, 21.03. bis 02.05.19 jeweils von 14.30 bis 16.00 Uhr. 
Anmeldung und Auskunft: Pro Senectute Thurgau, 071 626 10 83. 

Pro Senectute Thurgau 

Kathrin Pfister 



Februar 2019   Seite 21 

Mitteilungsblatt

Erteilte	Baubewilligungen	10.	Juli	2018	bis	31.12.2018	

	
Bussnang:	 J. Eisenring AG, Höhenstrasse 15, 9500 Wil 
 Erstellung Carport, zusätzliches Dachfenster, Terrasse über Garage 
 Bachwiesenstrasse 6a, 9565 Bussnang 
 
 Moser Peter und Kamm Dorote, Thurberg 9, 9565 Bussnang 
 Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe Luft / Wasser 
 Thurberg 9, 9565 Bussnang 
 
 Katholische Kirchgemeinde Bussnang, Neubergstrasse 2, 9565 Rothenhausen 
 Abbruch Einfamilienhaus und Scheune / Remise 
 Puregass 3, 9565 Bussnang 
 
 Moosmann Christoph & Grit, Bachwiesenstrasse 6, 9565 Bussnang 
 Neubau Sichtschutz-Zaun 
 Bachwiesenstrasse 6, 9565 Bussnang 
 
 Forsch Alexander & Kristina, Bachwiesenstrasse 6a, 9565 Bussnang 
 Neubau Sichtschutz-Zaun 
 Bachwiesenstrasse 6a, 9565 Bussnang 
  
Rothenhausen: Doll Bernhard, Dorfstrasse 2, 9565 Rothenhausen 
 Neubau Sitzplatzüberdachung 
 Dorfstrasse 2, 9565 Rothenhausen 
 
 Foster Rahel, Wellhauserweg 42a, 8500 Frauenfeld 
 Teilnutzung Disponibel für Coiffeur-Salon  
 Freiwiesen 2, 9565 Rothenhausen 
 
 Streule Rita & Anton, Käsereistrasse 9, 9565 Rothenhausen 
 Anbau Balkon an Südfassade / Fenster zu Balkonfenster 
 Käsereistrasse 9, 9565 Rothenhausen 
 
 Kunz Bau AG, Konstanzerstrasse 3, 8280 Kreuzlingen 
 Neue Platzgestaltung und Ersatz Stützmauer 
 Märwilerstrasse 6, 9565 Rothenhausen 
 
 Zingg Roman, Märwilerstrasse 8a, 9565 Rothenhausen 
 Neubau Mehrfamilienhaus & Abbruch Scheune 
 Märwilerstrasse 8, 9565 Rothenhausen  
 
	 	

Gemäss § 107 Planung-  und Baugesetz kann die Gemeindebehörde Abbrüche, geringfügige Bauvorhaben oder  
Projektänderungen, die keine öffentlichen oder nachbarlichen Interessen berühren, ohne Auflage, Veröffentlichung und 
Visierung bewilligen.
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Oberbussnang: Politische Gemeinde Bussnang, Schulstrasse 1, 9565 Bussnang 
 Abbruch Feuerwehrweiher 
 Im Sedel 8, 9565 Oberbussnang 
	
Friltschen: Marthaler Pferde GmbH & Hausheer Margrit, Märwilerstrasse 7, 9504 Friltschen 
 Umnutzung Hundepension in Pferdestall 
 Märwilerstrasse 7, 9504 Friltschen 
 
 Engeli Andreas, Weingarten 2, 9504 Friltschen 
 Anbau Futterlager 
 Weingarten 2, 9504 Friltschen 
 
 Schneider Erika & Andreas, Dorfstrasse 5, 9504 Friltschen 
 Um- / Anbau Zweifamilienhaus 
 Dorfstrasse 2, 9504 Friltschen	
 
Oppikon:	 S. Oppikofer & S. Lemmenmeier, Oberoppikon 7, 9565 Oppikon 
 Umbau OG- Einliegerwohnung 
 Oberoppikon 7, 9565 Oppikon  
 
 Buri Jörg & Bachmann Rosi, Unteroppikon 8, 9565 Oppikon 
 Neubau Wärmepumpe Luft / Wasser 
 Unteroppikon 8, 9565 Oppikon 
 
Mettlen: Egger Landmaschinen GmbH, Weinfelderstrasse 5, 9517 Mettlen 

Platzsanierung, Einbau Boden & Decke in Maschinenhalle 
Weinfelderstrasse, 9517 Mettlen 
 

 Kressibucher Philipp, Bürglenstrasse 31, 9517 Mettlen 
 Heizungssanierung, Bürglenstrasse 31, 9517 Mettlen 
 
 Krattiger Holzbau & Planung GmbH, Weinfelderstrasse 17, 9517 Mettlen 
 Hofplatz einkiesen und Zwecksänderung von Scheune auf Lagerraum 
 Weinfelderstrasse 17, 9517 Mettlen 
 
 Rutschmann Fritz & Heidi, Schulstrasse 7, 9517 Mettlen 
 Abbruch best. Remise, Neubau Einfamilienhaus 
 Im Wingert 28a, 9517 Mettlen 
 
 Mühlemann Roman und Annelies, Oberer Wingert 8, 9517 Mettlen 
 Neubau Geräteschuppen 
 Oberer Wintert 8, 9517 Mettlen 
 
  
  

Gemäss § 107 Planung-  und Baugesetz kann die Gemeindebehörde Abbrüche, geringfügige Bauvorhaben oder  
Projektänderungen, die keine öffentlichen oder nachbarlichen Interessen berühren, ohne Auflage, Veröffentlichung und 
Visierung bewilligen.
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 Greminger Tiefbau AG, Gässli 3, 9565 Bussnang 
 Terrainveränderung Geländeanpassung 10‘400 m2 / 3‘800 m3 
 Chuehalde, 9517 Mettlen 
 
 Swisscom AG, Invoice Center, 8901 Urdorf 

Neubau einer Swisscom Basisstation Mobilkommunikation auf Swissgrid 
Hochspannungsmast Nr. 20 
Kaa, 9517 Mettlen 
 
Gaxer Markus, Weidenhof, 9517 Mettlen 
Neubau Ökonomiegebäude mit Auslaufhaltung für Legehennen, mit überdachtem 
Kotlager, Weidenhof, 9517 Mettlen 

	
Reuti	 	 			Greminger Patrik, Reuti 14, 9517 Mettlen 
 Neubau Remise 
 Reuti 14, 9517 Mettlen 
 
Lanterswil:	 Janine Meier, Langwiesenstrasse 5, 9503 Lanterswil 
 Neubau Wärmepumpe 
 Langwiesenstrasse 5, 9503 Lanterswil 
 
 Aerne Margrit, Ringstrasse 11, 9503 Lanterswil 
 Neubau Mehrfamilienhaus 
 Ringstrasse 24, 9503 Lanterswil 
	

Gemäss § 107 Planung-  und Baugesetz kann die Gemeindebehörde Abbrüche, geringfügige Bauvorhaben oder  
Projektänderungen, die keine öffentlichen oder nachbarlichen Interessen berühren, ohne Auflage, Veröffentlichung und 
Visierung bewilligen.
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Gemeinsam statt einsam        wo Herzlichkeit zu Hause ist 

Neue Telefonnummern ab sofort 

Hauptnummer 071 627 65 50 

Zentrumsleitung 071 627 65 57 

Restaurant Viadukt, 11 bis 17 Uhr, täglich 071 627 65 60 

Bewohnertelefon, für Bewohnerinnen 
und Bewohner im 2./3. OG, die kein 
 eigenes Telefon haben 071 626 03 80 

Leitung Pflege Betreuung Aktivierung 071 627 65 80 

Leitung Gastronomie 071 627 65 61 

Leitung Infrastruktur 071 627 65 70 

 

Weitere direkte Telefonnummern finden Sie auf unserer Homepage unter „Unternehmen“, „Team“. 

http://www.az-bussnang.ch/unser-team.html 

 

 

Bezug Erweiterung Nord 

Das Alterszentrum Bussnang (AZB) hat seine Wohnfläche seit Sommer 2017 mit einer Erweiterung 
vergrössert, um künftig fast alle Zimmer mit Dusche/WC anbieten zu können. Der Bezug der 
Erweiterung hat am 14. Januar 2019 begonnen. Zuerst zügelte die Lingerie aus dem 92-jährigen 
„Wöschhüsli“ ins Hauptgebäude. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich am 15. Januar 
2019 mit einer „Ustrinketä“ vom Wöschhüsli verabschiedet, das die heutigen räumlichen Hygiene-
Bestimmungen nicht mehr erfüllt. Das Nebengebäude dient während der Sanierung des Altbaus als 
Lagerraum. Für die künftige Nutzung des Wöschhüsli werden noch Ideen gesucht. Bis April 2019 
werden die neuen Einer- und Zweierzimmer bezogen, die alle über eine Nasszelle verfügen. Der 
geschützte Garten für weglaufgefährdete Menschen mit demenziellen Erkrankungen ist neu über 
einen Lift erreichbar, dessen Ausstieg sich direkt im Garten befindet. Nach Abschluss der Umzüge 
wird der Altbau in zwei Etappen umfassend saniert. Die Bauarbeiten werden 2021 abgeschlossen. 

Irene Heggli, Zentrumsleiterin 
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Gemeinsam statt einsam        wo Herzlichkeit zu Hause ist 

Arbeiten im AZB - Pflege & Betreuung 

Sind Sie Pflegefachfrau HF oder Fachmann Gesundheit? Oder haben Sie dazumal Krankenschwester 
gelernt? Sind Ihre Kinder selbständig und Sie möchten gerne Teil- oder Vollzeit wieder in der Pflege 
arbeiten? Rufen Sie uns an oder stellen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zu. Wir begleiten und 
unterstützen Sie gerne beim Wiedereinstieg in den Pflegeberuf. 

Ihre Ansprechpersonen: 

  

 

Susanne Arnet 
Leiterin Pflege Betreuung 
Aktivierung 

Anita Böhi-Fröhlich 
Stv. Leiterin Pflege Betreuung 
Aktivierung 

 

 

Arbeiten im AZB - Lehre Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft 

Bist du noch unentschlossen, was du lernen möchtest? Kennst du den Beruf der Fachfrau 
Hauswirtschaft bzw. des Fachmanns Hauswirtschaft? Der Beruf ist sehr vielseitig und die Ausbildung 
daher anspruchsvoll. Das AZB gehört zu den Betrieben, die dir in allen Ausbildungsbereichen eine 
fundierte Ausbildung anbieten können. Du kannst bei uns schnuppern und so den Beruf unverbindlich 
kennenlernen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Deine Ansprechpersonen: 

    

 

Esther Wieser 
Leiterin Infrastruktur 

Sandra Frehner 
Stv. Leiterin Hausdienst & 
Berufsbildnerin Hauswirtschaft 
 

 

AZB       Viaduktstrasse 9       9565 Bussnang       071 627 65 50 

info@az-bussnang.ch       www.az-bussnang.ch  
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Gemeinsam statt einsam        wo Herzlichkeit zu Hause ist 

Das Alterszentrum kennen lernen 

Möchten Sie das Alterszentrum Bussnang unverbindlich besichtigen? Rufen Sie uns an, kommen Sie 
vorbei oder schreiben Sie uns einen Brief oder eine Karte. Gerne vereinbaren wir einen Termin mit 
Ihnen. 

Wenn Sie möchten, notieren wir Sie auf unserer Warteliste. Sobald ein Platz frei wird, rufen wir Sie 
an. Sie können dann entscheiden, ob Sie innerhalb von ein paar Tagen eintreten oder ob Sie noch 
zuwarten möchten. Sie können uns jeweils sagen, wir sollen wieder anrufen, wenn ein Platz frei ist 
oder irgendwann später. 

Es würde uns sehr freuen, wenn wir Sie betreuen und pflegen dürften, wenn es Ihnen zu Hause zu 
anstrengend geworden ist oder wenn Sie Unterstützung brauchen bei der Pflege. 

 

Kurzaufenthalte 

Möchten Sie ausprobieren wie es ist, im Alterszentrum Bussnang zu leben? Sie können für zwei 
Wochen oder länger bei uns schnuppern.  

Werden Sie von Angehörigen und Nachbarn unterstützt? Möchten Sie diesen ermöglichen, dass sie 
unbelastet Ferien machen können? Auch dafür eignet sich ein Kurzaufenthalt bei uns bestens. 

 

Zimmerkategorien 

Wir haben Einer-, Zweier- und Dreierzimmer. Die Einerzimmer gibt es mit und ohne Dusche/WC. Die 
Einerzimmer sind sehr begehrt. Wenn eines frei wird, fragen wir immer zuerst, wer von den 
Bewohnern, die bereits bei uns wohnen, Interesse hat. 

Kommen Sie vorbei! Wir zeigen Ihnen unser Haus sehr gerne, besprechen mit Ihnen, welche 
Aufenthaltsform für Sie ideal ist und wie Sie den Aufenthalt finanzieren können. 

Ihre Ansprechpersonen: 

   

Irene Heggli 
Zentrumsleiterin 

Susanne Arnet 
Leiterin Pflege Betreuung 
Aktivierung 

Anita Böhi-Fröhlich 
Stv. Leiterin Pflege Betreuung 
Aktivierung 

AZB       Viaduktstrasse 9       9565 Bussnang       071 627 65 50 

info@az-bussnang.ch       www.az-bussnang.ch  
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Gemeinsam statt einsam        wo Herzlichkeit zu Hause ist 

Restaurant Viadukt - immer für Sie da 

365 Tage im Jahr von 11 bis 17 Uhr 

 

Mittagessen 

Die Menüs finden Sie auf www.az-bussnang.ch, Register „Restaurant“, „Menü“. 

Service Mittagessen:  12.00 - 12.45 Uhr. 

Menüpreis: 

Montag bis Samstag CHF 15.--, inkl. Suppe. Donnerstags auch inkl. Dessert. 

Sonntag, Feiertag ab CHF 29.--. Seniorenportion ab CHF 25.--. 4-Gang-Menü. 
 

Nachmittag 

Wir sind eingerichtet für Jasser und Leute aus nah und fern, die einen feinen Kaffee geniessen und 
sich dazu vielleicht einen schönen Coupe oder ein verführerisches Stück Torte gönnen möchten. 
Kommen Sie vorbei, schauen Sie herein. 
 

Versammlungen, Familienfeiern 

Für grössere Gruppen sind wir gerne auch ausserhalb der Öffnungszeiten da. Wir haben Platz bis 130 
Personen. Unser Leiter Gastronomie stellt mit Ihnen Ihr ganz persönliches Menü zusammen. 
 

Feiertage 

Wir haben täglich geöffnet und bieten festliche Mittagsmenüs. Wir empfehlen Ihnen, für Feiertage 
die Plätze frühzeitig zu reservieren. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

Ihre Ansprechpersonen: 

   . 

Daniel Zimmermann 
Leiter Gastronomie 

Mägi Küng 
Servicemitarbeiterin 

Ursula Ortelli 
Servicemitarbeiterin 

Prisca Höhn-Voney 
Servicemitarbeiterin 

AZB       Viaduktstrasse 9       9565 Bussnang       071 627 65 50 

info@az-bussnang.ch       www.az-bussnang.ch 
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Jugendtreff Heart-Rock 
 
Ab 1. Oberstufe 
 
Samstag, 2. Februar, 19.30 Uhr 
Neukirch a.d. Thur 
 
 
 
Jugend-Gottesdienst 
 
10. Februar, 09.30 Uhr 
 
Für Baustein-Sammler/innen (5. Klasse bis  
3. Oberstufe) neu mit Flavia Hüberli & Team. 
Beginn in der Kirche. Wir feiern gemeinsam 
Gott! Mit Liedern, Geschichten, Sketches, 
Basteln und Austausch. 
 
 
 
PM-Gottesdienst  
Ab 3. Oberstufe 
 
Samstag, 16. Februar, 19.07 Uhr 
Kirchgemeindehaus Neukirch 
Input: Robin Reichmuth 
 
 
 
 
Gottesdienst  
 
Sonntag, 17. Februar, 09.30 Uhr 
 
Gottesdienst mit Taufe und den  
Religionsschüler/innen der 1./2. Oberstufe, 
Band, Pfr. Johannes Hug,  
Kinderhüte, Kirchenkaffee 

 
 
 
60-Plus-Treffen 
 
14.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr, 
Begegnungsraum Schönholzerswilen  
 
Freitag, 22. Februar 2019 
 
Im Schatten des Leuchtenden Pfades –  
Hoffnung für Kinder in einer vom Terrorismus 
gezeichneten Region Südamerikas 
 
Carole Huber arbeitete fast sechs Jahre fürs 
Kinderwerk Lima in Peru und besuchte 
Huanta regelmässig. Sie erzählt uns, welche 
Auswirkungen der Terrorismus bis heute hat 
und wie die Schule Kindern und ihren 
Familien hilft.  

 

Jump-Fighters 
Für sportbegeisterte Jugendliche ab der          
1. Oberstufe und junge Erwachsene. 
 
Samstag, 23. Februar, 19.00 Uhr 
Turnhalle Schönholzerswilen 
 
 
 
Frühstücks-Gottesdienst 
 
Sonntag, 24. Februar 
9.30 h Begegnungsraum 
Schönholzerswilen 
 
Mit gemütlichem Zmorge, spannendem Input 
und Austausch, Lobpreis/Anbetung und 
Persönlichem Gebet.  
Nach dem Frühstück: ChinderChile. 
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Ökumenischer	Gottesdienst	zum	Weltgebetstag	

Freitag,	1.	März	2019	

19.30	Uhr	

Kirche	Wertbühl	

Anschliessend	gemütliches	
Beisammensein	im	Pfarreiheim	
 
Die kath. Pfarreien Heiligkreuz, 
Schönholzerswilen, Welfensberg, Wertbühl 
und Wuppenau und die evang. 
Kirchgemeinde Schönholzerswilen laden 
herzlich zum gemeinsamen Feiern ein.  

 
 

 
„Kommt, alles ist bereit!“ 
 
Dieses Jahr kommt die Gottesdienstvorlage aus Slowenien.  
 

Slowenien (nicht zu verwechseln mit der Slowakei) ist die nördlichste der ehemaligen 
Teilrepubliken Jugoslawiens. Es grenzt im Süden an Kroatien, im Westen an Italien und an 
die adriatische Küste, im Norden an Österreich und im Osten an Ungarn und ist etwa halb 
so gross wie die Schweiz. Slowenien gehört zu den Alpenländern und ist eines der 
waldreichsten Länder Europas. Slowenien hat eine lange, bewegte Geschichte. Seit 1991 
ist Slowenien ein unabhängiger Staat und seit 2004 Mitglied der EU. 
 

Im Zentrum der diesjährigen Feier steht das Gleichnis vom grossen Gastmahl aus dem 
Lukas-Evangelium (Lk 14,15-24): Ein Mann lädt seine Freunde zu einem Festmahl ein, 
aber alle lassen sich entschuldigen. Der Gastgeber ist enttäuscht und lässt Arme, 
Behinderte und Randständige an seinen Tisch bitten, damit das Fest trotzdem stattfinden 
kann. Die Verfasserinnen der Feier fragen, wie wir es mit der Gastfreundschaft gegenüber 
Menschen am Rande der Gesellschaft halten. 
 

Der Weltgebetstag verbindet die ganze Welt im Gebet und wird jeweils am ersten Freitag 
im März nach derselben Liturgie in über 170 Ländern der Welt gefeiert. 
Mit der Kollekte werden Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von 
Frauen und Familien unterstützt. 
 

Das ökumenische Vorbereitungsteam heisst Männer und Frauen herzlich bei der 
Weltgebetstagfeier in Wertbühl willkommen!  
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Die Sternsinger danken herzlich!

20*C+M+B*19 
Wenn es an einem kalten Januarabend an der Haustüre klingelt, sind sie wieder unterwegs -  
die  Sternsinger aus den Katholischen und Evangelischen Kirchgemeinden Bussnang und Leutmerken. 
Sie brachten den königlichen Segen von Haus zu Haus. Der überaus freundliche und wohlwollende 
Empfang an den Haustüren liessen die kalten Füssen vergessen. Für die herzliche Begrüssungen sowie den 
grosszügigen Betrag von Fr. 7‘921.75 möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Die Kinder in Peru werden 
sich sehr über diese Spenden freuen. 
Wir wünschen Ihnen allen ein glückliches Jahr, möge dieser „Sternsinger-Segen“ Sie immer begleiten 
und beschützen.
Bis zum nächsten Jahr! 
das Sternsingerteam mit allen Sternsingern 



Februar 2019   Seite 31 

Mitteilungsblatt

10.00 - 17.00 

 Mettler Vereine mit Grilladen, Frittiertem und Gebäck 
 Hofladen Egger durchgehend geöffnet 
 Ab 11.00 Uhr Rösslifahrt um den Wertbühl 
 Cevi Neukirch a.d.Thur mit Kinderangebot 

Samstag 6. April 2019 

…und vielem mehr 
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Vorinformation  
Rad Zeitfahr-Schweizermeisterschaften in Weinfelden 
 
 
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner 
Liebe Sportlerinnen und Sportler 
 
Der Veloclub Bürglen - Märwil führt am Mittwoch, 26. Juni 2019, ab ca. 12.00 Uhr, die 
Rad Zeitfahr-Schweizermeisterschaften beim Lidl in Weinfelden durch. 
 
Start und Ziel: Dufourstrasse, Weinfelden 
Strecke: Weinfelden-Rothenhausen-Mettlen-Oberbussnang-Bussnang-Amlikon-
 Feldhof-Weinfelden (s. Streckenplan auf Rückseite) 
 Rund 200 Teilnehmer starten in 5 Kategorien. 
 
Radsport ist in der Gemeinde Bussnang immer wieder ein grosses Thema. Schliesslich stam-
men die Radrennfahrer Michael Albasini und Stefan Bissegger aus der Politischen Gemeinde 
Bussnang, und beide sind Mitglieder des VC Bürglen - Märwil. 
 
Für den Gemeinderat der Politischen Gemeinde Bussnang ist es eine grosse Freude, dass das 
Radsportfest des VC Bürglen - Märwil im 2019 durch das Gemeindegebiet geführt wird. 
 
Um die Sicherheit der Radrennfahrer zu gewährleisten, müssen Strassen teilweise oder ganz 
gesperrt werden. Obwohl sich der Gemeinderat bewusst ist, dass eine Streckensicherung mit 
Einschränkungen, Umleitungen und Verkehrsbehinderungen verbunden sind, befürwortet er die 
Durchführung. Schon heute bitten wir um Verständnis und danken herzlich für Ihr Wohlwollen. 
 
Für Anregungen steht Ihnen der Gemeinderat gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Politische Gemeinde Bussnang 
Gemeinderat Bussnang 
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METTLER

Kinder-

Samstag, 2.3.2019 

14-17 Uhr

Es freut sich das OK-Team: Nicole Neff, Sonja Sutter, Cornelia Haag

MASKENBALL

Umzug mit 

guggenmusik

Ab Schulhaus- 

parkplatz

Grosse 

konfetti- 

schlacht

masken- 

prämierung
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Spielgruppe Laubfröschli und Wölkli

Gerne laden wir Mami/Papi und Ihr Kind zu einem Schnuppermorgen der Spielgruppe ein.

Kinder, welche bis Ende Juli mind. 2.5 Jahre alt sind, sind herzlich bei uns eingeladen die 

Spielgruppe zu besuchen. Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Kind kennen zu lernen!

Laubfröschli Bussnang

Neue Spielgruppenleiterinnen

Leider gibt Marlis Franchi aus persönlichen Gründen die Spielgruppenleitung in Bussnang ab. 

Sie hat die Spielgruppe mit ihrer aufgestellten und einfühlsamen Art jahrelang super geführt. 

Wir, Jasmin Lemmenmeier und Katrin Schlagenhauf, werden im neuen Schuljahr 

mit zwei Gruppen (Dienstag- und Freitagmorgen) starten.   

Im Alterszentrum (bei der Cafeteria), in Bussnang 

Dienstag, 23.04.19 oder Freitag, 26.04.19 von 09:00 – 11:00 Uhr

Wölkli Mettlen

Im 1. Stock neben dem Kindergarten, in Mettlen 

Mittwoch, 12.06.2019 von 09:00 – 11:00 Uhr

Ihr müsst nichts mitnehmen.

Bei Fragen in Bussnang: Jasmin Lemmenmeier        076 475 93 93

Bei Fragen in Mettlen:    Jacqueline Aeschbacher    076 380 46 11

Es freut sich auf euch.

Jasmin, Katrin und Jacqueline
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Jahresprogramm 2019 
 

9. März  Besuch Schokoladenfabrik Maestrani 
Samstag,   Für Jung und Alt, damit wir etwas über Schokolade erfahren  
   und auch geniessen können. 

Genaueres folgt mit separatem Flyer. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Mai            1. Maiwanderung  
Mittwoch,  Wir suchen noch einen oder mehrere Freiwillige die sich melden und 

die 1 Maiwanderung organisieren.  Die Wanderung kann ab Bussnang 
oder mit Bahn oder Auto beginnen. Es sollte ein Rastplatz mit Feuerstelle 
für den Grill-Zmittag haben. Für Getränke, Kaffe und Dessert sorgt der 
Vorstand. 

   Bitte meldet euch bei Urs Keller bis Ende Februar, 071 622 50 01. 
Genaueres für die Mitglieder folgt mit separatem Flyer. 

________________________________________________________________________________________________________________________   

14./15. Juni  Barbetrieb in der Fruchtschüür Bussnang 
Freitag/ Samstag an diesem Wochenende feiern wir bis in die frühen Morgenstunden und 

geniessen die Gemütlichkeit für gesellige Stunden. 
Es sind alle Einwohner aus der Gemeinde Bussnang und Umgebung herzlich 
eingeladen. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

21. September Spaghetti-Plausch untermalt mit Steelband klängen … 
Samstag Wir treffen uns ab 18.00 Uhr im Schützenhaus Bussnang. 

Beim gemütlichen Spaghetti -Plausch à Diskretion mit 4 verschiedenen Saucen  
 und einer Einlage der Steelband Beaten Steel Bischofszell können wir einen 

schönen erholsamen Sommerabend geniessen. 
 Genaueres folgt mit separatem Flyer. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Dezember Samichlaus Adventsanlass 
Samstag, Wir treffen uns zu einem gemütlichen Zusammensein beim Parkplatz der 

reformierten Kirche in Bussnang um 16.00 Uhr. Von dort geht’s in den Wald 
wo wir hoffentlich den Samichlaus und Schmutzli treffen.  
Es gibt Punsch, Glühwein und Knabbereien. 
Genaueres folgt mit separatem Flyer. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Januar   Jahresversammlung 2020 
Donnerstag,   Mit Neujahrsapéro für alle Dorfvereinsmitglieder.  
18.30 Uhr  Anschliessend Essen und ab 20.00 Uhr die Jahresversammlung. 
   Nach der Jahresversammlung wird ‘gebeetelt’.  
 
 
 
Wer in Bussnang wohnt und Lust hat im Dorfverein gemütliche Stunden, interessante Ausflüge 
und kulinarische Köstlichkeiten 
geniessen will kann sich gerne melden. 
 
Meldet euch beim Vorstand:  
Urs Keller, Stefan Ausderau, Christa Gerber, Simone Kapl und Urs Gisler   
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Einladung zum Wandern  –  50plus 
 
Liebe Bussligerinnen und Bussliger 
 
Jedes Lebensalter bietet spezielle Herausforderungen – und die passenden Freizeit-
aktivitäten dazu. So lade ich euch unter dem Motto «Lieber gemeinsam als einsam» 
zu zukünftigen Wanderungen in unserer näheren Umgebung ein. 
 
Ich stelle mir vor, dass wir in jeder Jahreszeit eine Wanderung durchführen im Um-
fang von ca. zwei bis vier Stunden. Ein Halt in einer Gaststätte soll nach Möglichkeit 
nicht fehlen.  
 
Angaben zur ersten und zweiten Wanderung: 
 
Datum: Freitag,  8. März 2019 (erste Wanderung) 
 
 Freitag, 17. Mai 2019 (zweite Wanderung) 
 
Treffpunkt: Parkplatz evang. Kirche, Bussnang 
 
Abmarsch: 13.30 Uhr 
 
Die Wanderung findet bei jeder Witterung statt. Die Mitnahme eines Getränkes und 
evt. eine kleine Zwischenverpflegung wird empfohlen. Keine Anmeldung nötig. 
 
Ich freue mich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Jörg Heuer, Rebrain 3, 9565 Bussnang 
Tel. 071 622 66 61 oder 079 383 14 74, E-mail: heuer.bussnang@bluewin.ch 
 

 

 



Seite 42  Februar 2019

Mitteilungsblatt

www.schuetzen-bussnang.ch

Eidgenössisches Feldschiessen 
Im Schützenhaus „Obere Letten“ in Oberbussnang
Samstag 18. Mai 2019 13.30 - 18.00 Uhr Vorschiessen

Samstag 25. Mai 2019 13.30 - 18.00 Uhr 
Sonntag 26. Mai 2019 08.30 - 11.30 Uhr 
Das Eidg. Feldschiessen ist das grösste Schützenfest der Welt. 
Ein Fest für Schützen und solche, die gerne schiessen oder es 
ausprobieren möchten.  

Obligatorisches Bundesprogramm 
Im Schützenhaus „Obere Letten“ in Oberbussnang
Samstag 6. April 2019 13.00 - 14.00 Uhr 
Samstag 31. Aug. 2019 13.00 - 14.00 Uhr 

Wer sein Sturmgewehr ins Eigentum übernehmen will, muss in den 
drei Jahren vor der Entlassung aus dem Militär mindestens zwei 
Feldschiessen sowie zwei obligatorische Übungen absolvieren. 

Endschiessen 
Samstag/Sonntag 5. / 6. Oktober 2019 
Abschluss der Jahresmeisterschaft mit dem Endschiessen. Mit dem 
Abschuss der Pulverkiste beenden wir die Schiesssaison 2019. 

Sturmgewehr gesucht 
- Gewehr zu Hause das man loswerden will 
- Entlassung vom Militär und kein Interesse am Gewehr 
Für Jungschützenkurse und für Ersatzteile suchen wir 
günstige Sturmgewehre 90 und 57 zu kaufen. 
Fragen und Kontakt bei Heinz Zahnd 079 436 21 34 



Februar 2019   Seite 43 

Mitteilungsblatt

Jungschützen- und Juniorenkurs 2019
Jahrgänge 1999 – 2007

Schnupperabend 

Mittwoch, 6. März 2019
18.00 Uhr

Schützenhaus obere Letten Oberbussnang
Der Grundkurs ist für Jungschützen/innen und Junioren/innen gratis. Fühlst du 

dich angesprochen und bist motiviert, so freuen wir uns dich begrüssen zu dürfen. 

Jungschützenleiter 
Stefan Ausderau, Kurt Ammann, 

Erwin Brönnimann, Heinz Zahnd, Sandro Zahnd
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Malen für Erwachsene 5x Montag, 9-11 Uhr

Haben Sie Freude und Interesse mit Farben und Formen spielerisch zu experimentie-
ren? Im Kurs malen Sie Ihrem Können und Ihrer persönlichen Malweise entsprechend, 
und Sie lernen verschiedene Techniken kennen. Im Zentrum stehen Ihre individuellen 
Erfahrungen, welche Ihnen Freude und Zufriedenheit geben sollen.

Malen in Kleingruppe (4-6 Personen)
keine Vorkenntnisse nötig
        
Daten: 25. Februar, 4. / 11. / 18. / 25. März  
Kosten: CHF 210 (+ Material CHF 25)

Osterdekorationen aus Ton 
Hase, Huhn oder Ei nach eigener Vorstellung 
Mit meiner kundigen Unterstützung lernen Sie verschiedene Techniken kennen.

In Kleingruppe (4-6 Personen)
keine Vorkenntnisse nötig

Daten: 7. / 14. / 28. März, jeweils Donnerstag, 19-21.30 Uhr

Kosten: CHF 150 (+ Material / Brand ca. CHF 25)

Event-Kurse
Kurse in Ton, Malen, Filzen - z.B. Töpfern als Geburtstagsanlass, Junggesellinnen-Ab-
schied, gemeinsames Geschenk gestalten für Hochzeit oder Familienanlass

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wir bestimmen gemeinsam je nach Anlass 
ein Thema, und Sie legen danach nach Herzenslust los. 

Termine und Kosten nach Absprache

 
Therapeutisches Malen
Maltherapeutische Einzelsitzungen nach Absprache

Kursleitung: Dorote Kamm  Kursort: atelierkamm
dipl. Maltherapeutin IAC  Thurberg 9, 9565 Bussnang
Absolventin Kunstgewerbeschule 
Primarlehrerin     Anmeldung: Telefon: 071 622 17 90 
     dorote.kamm@atelierkamm.ch

     www.atelierkamm.ch



Februar 2019   Seite 45 

Mitteilungsblatt



Seite 46  Februar 2019

Mitteilungsblatt

Premio Auszeichnung geht 2018 an Bio-Beck Lehmann 
Lanterswil 10. Dezember  

Für die diesjährige Premio Auszeichnung von Slowfood Ostschweiz wurde die Biobäckerei Lehmann 
ausgewählt. Zur feierlichen Übergabe finden sich rund 40 Gäste in Lanterswil in der Bäckerei 
Lehmann ein.  

Im Rahmen des internationalen Terra Madre Day, wird von Slow Food Ostschweiz die Premio 
Auszeichnungen jeweils an einen ausgewählten Produzenten vorgenommen. Silvia Nigg Präsidentin 
von Slow-Food Ostschweiz übergibt Anna Lehmann den Preis und erklärt die drei wichtigsten 
Anliegen, die verfolgt werden – Good, Clean und Fair. 

Good – für geschmacksvolle aromatische und qualitativ hochwertige Produkte aus naturbelassenen 
Zutaten.  

Clean – für die Verwendung von Rohstoffen aus biologischer Landwirtschaft, welche das Ökosystem 
schützt und die Biodiversität fördert.  

Fair – für sozial gerechte Arbeitsbedingungen und den Respekt gegenüber dem Individuum. 

Wir von Bio-Beck Lehmann sind stolz auf diese Auszeichnung und freuen uns sehr über die 
Anerkennung von Slow-Food. Selbstverständlich werden wir uns diesen Grundsätzen auch in Zukunft 
stets verpflichtet fühlen.  

Bild: Silvia Nigg Präsidentin Slow-Food Ostschweiz und Anna Lehmann Geschäftsleiterin Bio-Beck 
Lehmann.  
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BLUME 
TRIFFT SÜSSEN  

OSTER- 
HASEN

Bäckerei . Konditorei . Confiserie

Lassen Sie sich inspirieren. 
Von Süssem und Knusprigem. 
Von Verführerischem und Wohl-Duftendem. 
Von Knospigem.
Und bezaubernd Wildem. 
Oster-Hasen, Pralinés, Oster-Eier, 
Osterkeramik und Blumen gibt’s 
selbstverständlich vor Ort auch 
zu kaufen. 

www.biobeck-lehmann.ch

Oster-Ausstellung
Samstag 6. April, 14 bis 19 Uhr

*Sonntag 7. April, 8.30 bis 15 Uhr
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STV Mettlen feiert 100 Jahre. 
Bald sind wir es: 100 JAHRE alt. An unserer Turnerunterhaltung spielte das Motto «NÖD GANZ 100» 
selbstverständlich auch auf unser baldiges Jubiläum an. Unser finaler Auftritt war gleichzeitig der 
Startschuss in unser Jubiläumsjahr. 

Sein 100-jähriges Bestehen feiert der STV METTLEN vom 30. August bis 1. September 2019 mit einem 
grossen Jubiläumsfest gebührend: An unser Festwochenende sind alle von GROSS bis klein eingeladen, 
um gemeinsam die VERGANGENHEIT zu würdigen, das HEUTE zu feiern und die ZUKUNFT einzuläuten. 
Im Areal der Primarschule Bussnang-Rothenhausen begrüssen wir euch zu folgendem Spektakel: 

AUFTAKT 

Freitag 
30. August 2019

Barbetrieb mit dem Motto 
«HAUPTSACHE TRAINER»: 
Gekleidet im kuscheligen 
Trainingsanzug oder im 

Vereinstrainer starten wir mit 
euch in unser Festwochenende. 

GALAABEND 

Samstag 
31. August 2019

Ein Abend der Sonderklasse 
mit diversen Show-Acts sowie 
turnerischen Einlagen: Lasst 

euch kulinarisch am Gala-Essen 
verwöhnen und von den 

mitreissenden Darbietungen 
inspirieren. Für weitere 

Überraschungen haben wir 
gesorgt. 

JUBILÄUMSFEIER 

Sonntag 
1. September 2019

Wir feiern unseren runden 
Geburtstag: Viele Attraktionen, 

spannende Spiele und 
Unterhaltung warten auf euch. 
Wir würdigen unseren Verein, 

präsentieren unsere neue 
Vereinsfahne und läuten mit 

der ganzen Familie sowie allen 
Freunden die nächsten Jahre 

ein. 

Weitere Informationen folgen – und werden laufend auf unserer Webseite stv-mettlen.ch publiziert. 
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Lerne Angeln – SANA Fischerkurs Weinfelden 
 
Der Fischerverein Weinfelden führ ein Jahr in Folge einen SANA Kurs durch. 
 
Mit der SANA Prüfung kann man in der ganzen Schweiz Patente zum Angeln lösen. 
 
Die Prüfung wird am 16. März 2019 durchgeführt und beginnt um 08:00 
 
Das Kursort ist die HGC Baumaterialien Walkestrasse 50, 8570 Weinfelden 
 
Weitere Informationen auf www.fvweinfelden.ch 
 
Kursleiter: Daniel Marti, Michael Guhl 
 
 
Optionale genauere Beschreibung 
 
Beschreibung:  

Intensiver Tageskurs, erteilt durch Kursleiter mit Praxiserfahrung. 
Gründliche und interessante Einarbeitung in die zur Erfolgskontrolle 
verlangten Kenntnisse 
Der Kurs beinhaltet: Theoretischer Teil am Morgen mit abschließender 
Erfolgskontrolle; Praktischer Teil mit Demos und Besichtigungen am 
Nachmittag 
Der Mittags-Imbiss und Getränke in gemütlicher Runde sind im Kurspreis 
inbegriffen. 
Nebst dem SaNa-Ausweis, welcher in allen Kantonen der Schweiz 
uneingeschränkte Gültigkeit hat, wird auch die, im Kanton Thurgau verlangte, 
blaue «TG-Fischerkarte» ausgestellt. 
Nach diesem Kurs verfügen sie nebst den erforderlichen Grundkenntnissen 
über viel Hintergrundwissen zu den Themen: Alle üblichen Angelarten, 
Material- und Köderkunde, Ökologie, Tierschutz, Verhalten beim Angeln und 
Verwerten des Fangs.  
 

Hinweise:  
Der Kurs ist so aufgebaut, dass ihm auch Anfänger ohne Probleme folgen 
können. Als Lehrmittel empfehlen wir das Lehrbuch: «Schweiz. 
Sportfischerbrevet» welches vorgängig bezogen und durchgelesen werden 
muss. Bezugsadressen: Schweiz.Kompetenzzentrum Fischerei, Bern  
Tel. 031 330 28 00 oder per Mail; info@anglerausbildung.  
Fachzeitschrift Petri Heil http://www.petri-heil.ch/produkt-kategorie/brevet/ 
Die im Lehrmittel eingeheftete Anmeldekarte / Zahlungsbestätigung sowie ein 
persönliches Passfoto auf der Rückseite beschriftet mit Name und Adresse (für 
die TG-Karte) muss am Kurstag zwingend abgegeben werden.  



Februar 2019   Seite 51 

Mitteilungsblatt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasnachtsbar der TR Märwil 
 
Liebe Besucher / Besucherinnen 
 
Vom 08.–15. Februar 2019 findet unsere alljährliche Fasnachtsbar statt. Wir 
bewirten Sie gerne in unserer roten Barhütte hinter der Landi in Märwil. 
Die Bar öffnet jeweils um 20.00 Uhr (Sonntag geschlossen). 
Wie jedes Jahr haben wir speziell für Sie am Freitag, 15. Februar bereits ab 
17.00 Uhr die Tür geöffnet. 
 
 
Haben Sie genug vom kalten und dunklen Winter? 
 
Then let’s go 
 
Lassen Sie an unserer Beach Bar Ihre Erinnerungen an die letzten  
Sommerferien aufleben. 
 
 
Auf Ihren Besuch freuen wir uns bereits. 
 
 
Mit Turnergrüssen 
 
 
Fasnachtsbar-OK 
TR-Märwil 
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Blaukreuzlager 2019 

Das Blaue Kreuz TG/SH bietet auch dieses Jahr wieder drei tolle Ferienlager für Kinder von 7 bis 12 
Jahren an.  

Die Saison startet mit dem Frühlingslager, welches vom 14.–20. April 2019 in Weissbad (AI) 
stattfindet. Zu dem Lagerprogramm gehören Sport- Kreativworkshops, Badi Besuche, Schatzsuchen, 
Wanderungen, singen, biblische Geschichten, Prävention, neue Freunde, Stadtspiele, Geländespiele 
und vieles mehr. 

Mehr Infos sowie die Anmeldung finden Sie unter www.blaukreuzlager.info 

Blaueskreuz Prävention und Gesundheitsförderung TG/SH, Amriswilerstrasse 50, Postfach 56, 
8570 Weinfelden, Tel. 071 622 40 46, E-Mail: info@blaueskreuz-tgsh.ch  
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Wir danken herzlich für die Spenden  
 
zum Andenken an: 

• Oskar Hugentobler-Gut, Amlikon 
• Heinz Jakob Leutenegger, Bussnang 
• Alice Fiechter-Nessensohn, Mettlen 
• Walter Helg-Leutenegger, Amlikon 
• Marie Schneider, Friltschen 

 
Unsere Dienstleistungen neben der spitalexternen Pflege und Betreuung zu Hause: 
Mahlzeitendienst: vollwertige, warme Mahlzeit ins Haus geliefert,  
   Mo – Sa oder an einzelnen Tagen  
Anmeldung:   Doris Petermann, Tel 071 657 18 68 oder 
   E-Mail: mahlzeitendienst@spitex-tsr.ch 
 
Rotkreuzfahrdienst: für Arzt- oder Therapiebesuche 
   Anfrage mindestens zwei Tage im Voraus  
Anmeldung:    Ursula Gremlich, Tel 071 657 18 11 oder 
   E-Mail: fahrdienst@spitex-tsr.ch 
 
 
Voranzeige:  Jahresversammlung 25. April 2019, 19:30 Uhr, Alterszentrum Bussnang 

 
 

 
!!!!!!!!!!! 

  
 
Wir möchten unser herzliches Dankeschön allen Einwohnerinnen und Einwohnern für die Treue 
und Solidarität der Spitex gegenüber aussprechen. Sehr gerne nehmen wir anerkennende Worte 
sowie auch Spendenbeträge entgegen, damit wir unsere vielseitigen und teils komplexen Dienste 
der spitalexternen Pflege und Betreuung optimal erfüllen können. 
 
Ebenso bedanken wir uns ganz herzlich bei den zahlreichen Fahrerinnen und Fahrern des Mahl-
zeiten- und Rotkreuzdienstes für die Unterstützung und ihr Engagement. Sie sorgen regelmässig 
dafür, dass unsere Klientschaft pünktlich mit Mahlzeiten versorgt wird oder rechtzeitig ihren Arzt- 
oder Therapiebesuch wahrnehmen kann. Diese Dienste in unserem Einzugsgebiet sind sehr wert-
voll. 
Natürlich schätzen wir genauso die gute Zusammenarbeit mit unseren Klientinnen und Klienten 
sowie ihren Angehörigen.  
 
Für die Advents- und Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen genussvolle Tage und im neuen Jahr 
von Herzen alles Gute!  
 
Spitex Thur-Seerücken 
 

Spitex Thur-Seerücken, Flugplatzstrasse 12, 8514 Amlikon-Bissegg / PC 90-115976-2 
www.spitex-tsr.ch – Kontakt: info@spitex-tsr.ch 

Dezember 2018 
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Ein halbes Jahr 
ihre Musikgesellschaft „Helvetia“ Mettlen

Im letzten halben Jahr war bei uns im Verein einiges los. Neben geselligen Anlässen wie beispielsweise der 
Musikreise, standen auch traditionelle Anlässe sowie eine Premiere auf unserem Programm. Doch der Reihe 
nach… 

Musikanten auf Reisen 

Im letzten Herbst organisierten unsere 
beiden jüngsten Mitglieder, Stephanie 
Baumgartner und Nadja Högger unsere 
Musikreise. Diese führte uns am 8. und 9. 
September 2018 nach Basel ins Läckerli-
Huus und auf eine gemütliche Fahrt auf 
dem Rhein. Anschliessend ging es nach 
Schaffhausen. Nach einem feinen 
Nachtessen machten sich sowohl Jung als 
auch Alt auf den Weg in die Stadt, um den 
Tag in geselliger Runde ausklingen zu lassen. 
Am Sonntag ging es nach dem Frühstück zu 
Fuss auf den Munot, wo wir die wunderbare 
Aussicht über die Stadt geniessen konnten 
und nebenbei auch noch einem 
Fechtturnier beiwohnen konnten. Am Nachmittag stand dann noch ein Besuch im Casino inkl. Führung sowie 
ein Adventure-Room auf dem Programm. Die Musikanten wurden also in Gruppen in einen Raum 
eingesperrt und durften ihre detektivischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, um Aufgaben möglichst schnell 
zu lösen und wieder aus dem Raum herauszukommen. Mit Taschen voll von Geld (die einen gewannen 
tatsächlich etwas im Casino) ging es dann auch bereits wieder auf den Heimweg. Unsere Organisatorinnen 
hatten nicht nur ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, sondern auch noch mit Petrus gut 
verhandelt, damit wir das ganze Wochenende gutes Wetter hatten.  

Lätz-Fätz 

Nach einer entspannten Reise stand dann 
vom 19.-21. Oktober 2018 unser erstes 
Lätz-Fätz-Fäscht auf dem Programm. Das 
Organisationskommitte hatte unzählige 
Stunden an Arbeit in dieses Projekt 
gesteckt und erwartete mit grosser 
Spannung und auch Freude den grossen 
Tag. Nach einem erfolgreichen 
Sponsorenapèro und Racclette-Plausch am 
Freitagabend, bei dem wir bereits viele 
Gäste begrüssen durften, stand uns am 
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Samstagabend der Höhepunkt bevor. Den Anfang dieses Samstages machte die Blechformation „Viera-
Blech“ bereits am Samstagnachmittag mit einem Blasmusik-Workshop. Den Gesichtern der Teilnehmenden 
zu urteilen, ein voller Erfolg. Abends spielten dann neben Viera Blech auch noch die sympathische Bläsertrio 
„Die Fexer“ und als grosser Headliner die Rheintaler Band „Fäaschtbänkler“. Diese drei top Blasmusik-
Formationen heizten unserem Publikum so richtig ein und es wurde lauthals mitgesungen und getanzt. Am 
Sonntagmorgen ging es für uns Musikanten nach einer sehr kurzen Nacht bereits früh am Morgen wieder los 
mit dem Umbau der Halle für den Gottesdienst. Nachdem die letzten beiden Tage bereits ein voller Erfolg 
gewesen waren, freuten wir uns alle auf diesen Tag und waren dann sehr erfreut, als bereits nach kurzer Zeit 
die Halle voll war und wir noch weitere Tische und Stühle in die Halle tragen durften. Nach dem Gottesdienst 
erklangen in der Halle „Hohenalber“ dann 
noch bis in den Nachmittag hinein tolle 
Blaskappellen-Klänge. Nachdem die letzte 
Formation – die FIHUSPA – ihren Auftritt 
beendet hatten, ging unser Publikum 
langsam nach Hause und die Musikanten 
machten sich mit vollem Einsatz daran, die 
Halle wieder in ihren IST-Zustand zurück zu 
setzen. Um kurz vor acht Uhr abends 
waren wir dann fertig – im wahrsten Sinne 
des Wortes… Mit ganz vielen tollen 
Erinnerungen und positivem Feedback, 
aber sicherlich auch müde, machten sich 
dann alle Musikanten auf den Heimweg. 

Fondueabend 

Nach einem grossen Fest im Oktober, welches ganz viel Neues brachte, setzen wir im November auf unseren 
altbewährten Fondueplausch. Dieses Jahr aber erstmals unter der Organisation von Sofie und Anja Meier, 
welche dieses Amt von Emil Wehrli übernommen hatten. Am 16. November 2018 folgten wiederum 
zahlreiche Gäste unserer Einladung ins Probelokal und genossen in gemütlicher Atmosphäre ein feines 
Fondue und das eine oder andere Glas Wein.  

Helferfest 

Am 7. Dezember organisierten wir für unsere Helfer vom Lätz-Fätz einen Helferabend. Ein Fest in dieser 
Grössenordnung wäre für den Musikgesellschaft „Helvetia“ Mettlen ohne die Mithilfe zahlreicher freiwilliger 
Helfer undenkbar. Als Dankeschön wollten wir unseren fleissigen „Chrampfer“ etwas Kleines zurückgeben. 
Bei Speis und Trank genossen wir einen gemütlichen Abend und spielten auch noch ein paar Runden Lotto, 
wo es noch tolle Preise zu gewinnen gab.  
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Ausblick 

Am 8. und 9. März 2019 steht bereits wieder unsere alljährliche Abendunterhaltung an. Unter dem Motto „z’ 
Bsuech im Fernsehstudio“ laden wir Sie recht herzlich ein, gemeinsam mit der MG „Helvetia“ Mettlen einen 
gemütlichen Fernseh-Abend zu geniessen. 

Anschliessend werden sich die Musikantinnen 
und Musikanten dann intensiv auf das 
kantonale Musikfest vorbereiten, welches am 
1. und 2. Juni 2019 in Kradolf stattfinden wird. 
Dies wird dann auch gleichzeitig unser letzter 
Auftritt mit unserem Dirigenten Matthias 
Beno sein. Wir freuen uns noch auf die letzten 
gemeinsamen Auftritte mit ihm und sind 
gespannt, was uns anschliessend musikalisch 
erwarten wird. Wenn Sie also noch jemanden 
kennen, der oder die einen Verein dirigieren 
möchte – oder Sie vielleicht selber auf der 
Suche nach einem Verein sind – melden Sie 
sich doch bei unserer Präsidentin, Christina 
Schönholzer. 

 

 

Gesucht 

Wir Musikantinnen und Musikanten freuen uns immer 
über neue Mitglieder, die unser Hobby das musizieren 
teilen. So suchen wir auch in nächster Zeit einen neuen 
Fähnrich, der uns an speziellen Anlässen begleitet und 
unsere Fahne mit Stolz präsentiert. Sofern du dich 
angesprochen fühlst und die Musikgesellschaft „Helvetia“ 
Mettlen gerne musikalisch oder im Amt als Fähnrich 
unterstützen möchtest, melde dich bei uns. Wir freuen 
uns auf dich! 

 

 

Für die MG „Helvetia“ Mettlen, Nicole Sager 
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Herbstsammlung 2018   –   Wir sagen    D A N K E 
 
 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bussnang 
 
Sie haben sich an der Herbstsammlung von Pro Senectute Thurgau mit 
grosszügigen Spenden beteiligt und damit ihre Solidarität mit älteren 
Menschen zum Ausdruck gebracht. Viele Spenderinnen und Spender 
nutzten die Gelegenheit zu einem informativen Gespräch mit uns 
Sammlerinnen. 
 
Die Erträge der Herbstsammlung leisten einen wichtigen Beitrag zum 
Erhalt der Selbstbestimmung älterer Menschen. Mit ihnen wird seit vielen 
Jahren hauptsächlich das kostenlose Beratungsangebot für ältere 
Menschen und ihren Angehörigen finanziert. In acht regionalen 
Beratungsstellen erhalten diese in schwierigen Lebenssituationen 
unkompliziert und unentgeltlich Hilfe und Unterstützung. Um ihre 
Probleme nachhaltig zu bewältigen. Dieses Beratungsangebot ist nur 
dank ihren grosszügigen Spenden dauerhaft möglich. 
 
Vielen herzlichen Dank und fürs 2019 alles Gute, gute Gesundheit und 
viel Gfreuts wünschen ihnen 
 

 

Ruth Meier, Bea Gerber  Bussnang 
Antoinette Ebnöther  Frltschen 
Margrit Tschirren,    Lanterswil, Stehrenberg 
Käthi Dätwyler    Mettlen, Wertbühl 
Rösli Tschann   Oppikon, Schmidshof, Eppenstein 
Margrit Zingg   Rothenhausen, Oberbussnang, Reuti 
 
und Pro Senectute Thurgau 

 



Februar 2019   Seite 59 

Mitteilungsblatt

 
 
 
 
 

Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren 

             im Rest. Alterszentrum in Bussnang 
 

Donnerstag  3. Januar 2019  12.00 Uhr 
Donnerstag  7. Februar 2019  12.00 Uhr 
Donnerstag  7. März 2019   12.00 Uhr mit Lotto 
Donnerstag  4. April 2019   12.00 Uhr 
Donnerstag  2. Mai 2019   12.00 Uhr 
Donnerstag  6. Juni 2019   12.00 Uhr mit Lotto 
Donnerstag  4. Juli 2019   12.00 Uhr 
Donnerstag  8. August 2019             12.00 Uhr 
Donnerstag  5. September 2019  12.00 Uhr mit Lotto 
Donnerstag  3. Oktober 2019                  12.00 Uhr 
Donnerstag  7. November 2019  12.00 Uhr 
Donnerstag  5. Dezember 2019  12.00 Uhr mit Lotto 

 
 

Anmeldung jeweils bis am Dienstag, 17.00 Uhr 
   unter Tel. 071 626 60 50 Rest. Alterszentrum 
 

Preis pro Person: Fr. 15.– 
 
                                                          Menue: 

Suppe   
Hauptgang                                                          

                                                          Dessert 
 

Auf Ihre Anmeldung freut sich das Team vom Rest. Alterszentrum Bussnang 
und die Ortsvertretungen und Sammlerinnen der Pro Senectute 

 

Bussnang     Ruth Meier, Bea Gerber 
Friltschen      Antoinette Ebnöther 
Lanterswil, Stehrenberg   Margrit Tschirren   
Oppikon, Schmidshof , Eppenstein  Rösli Tschann 
Rothenhausen, Oberbussnang, Reuti Margrit Zingg 
Mettlen, Wertbühl    Käthi Dätwyler  
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Über 5000 Mahlzeiten rollen daher 
Bussnang Im Alterszentrum Bussnang trafen sich die Mahlzeitenfahrerinnen und 
-fahrer zusammen mit den Bezügern zu  einem gemeinsamen Mittagessen. Die 
Anzahl gelieferten Mahlzeiten ist gegenüber den Vorjahren deutlich angestiegen. 

Täglich werden in den Gemeinden Amlikon-Bissegg, Bussnang, Märstetten, Wäldi und 
Raperswilen auf Bestellung warme Tagesmenus von den Fahrerinnen des Spitex Verein 
Thur-Seerücken direkt in die Wohnung der Bestellerinnen und Besteller geliefert. Suppe, 
Hauptgericht und Dessert werden unter der verantwortlichen Leitung von Küchenchef Daniel 
Zimmermann zubereitet und in speziellen, wiederverwendbaren Boxen durch freiwillige 
Helferinnen und Helfer verteilt. Das Bussnanger Küchenteam liefert vitaminreiche Mahlzeiten 
und die Menüs sind saisongerecht zusammengestellt. Dazu kommt die Gewissheit, dass alle 
Speisen mit Sorgfalt und besten Rohstoffen hergestellt werden. Regional bekannte 
Lieferanten sorgen für das feine Gemüse und das zarte Fleisch-die Küchenmannschaft des 
Alterszentrums Bussnang bereitet all das mit Können und viel Liebe zu. 

Kontinuierlicher Anstieg 
«Sie haben heute die Gelegenheit, das Essen quasi an der Quelle zu geniessen», begrüsst 
Zentrumsleiterin Irene Heggli die 25 Bezüger und ein Dutzend Fahrerinnen und Fahrer im 
Seminarsaal des Alterszentrums. Sie zeigt sich zufrieden damit, dass die Anzahl Mahlzeiten 
seit 2015 kontinuierlich steigen und man auch dieses Jahr gut unterwegs ist. «Wenn wir im 
November und Dezember etwa gleich viele Mahlzeiten für sie wie im Vorjahr zubereiten 
dürfen, werden wir dieses Jahr die Schallgrenze von 5000 Mahlzeiten überschreiten», freut 
sich die Zentrumsleiterin. Als Mahlzeitenfahrer am längsten dabei, nämlich 16 Jahre, ist der 
84-jährige pensionierte SBB-Stationsbeamte Albert Schmid aus Märstetten (Vierter von 
links). In dieser langen Zeit legte er als Mahlzeitenfahrer beim  Spitex Verein Thur-
Seerücken 55 188 Kilometer mit seinem privaten PW zurück. «Ein leider inzwischen 
verstorbener Kollege vom Ottenberg hat mich vor 16 Jahren motiviert, diese ehrenamtliche 
Tätigkeit zu übernehmen und inzwischen habe ich im Rahmen von 1129 Fahrten insgesamt 
12 352 Mahlzeiten ausgeliefert, erinnert sich Schmid. Ihm macht diese Aufgabe nach wie vor 
Freude und auch seine Klienten sind dafür dankbar. Oft bleibt auch Zeit für einen kleinen 
Schwatz oder eine Handreichung, wie beispielsweise das Auswechseln einer Sicherung. 

Werner Lenzin 

Bild: Küchenchef  Daniel Zimmermann (links aussen) und Zentrumsleiterin Irene Heggli (Zweite von rechts) bedienen 
zusammen mit den Mahlzeitenfahrerinnen und -fahrer das Mittagessen. Bild: Werner Lenzin 



Februar 2019   Seite 63 

Mitteilungsblatt

Sicherheit durch Sichtbarkeit 
Sichtbarkeit im Strassenverkehr kann Leben retten. Immer noch verunfallen oder sterben 
jährlich Menschen auf der Strasse, weil sie nicht rechtzeitig wahrgenommen wurden. 
Fussgänger und Radfahrer haben in der Nacht ein dreimal höheres Risiko zu verunfallen als 
am Tag. Bei Schnee, Regen oder Gegenlicht, erhöht sich das Unfallrisiko gar bis auf das 
Zehnfache. 
 
Sich dessen bewusst zu sein ist auch für Kinder auf dem Schulweg sowie für Seniorinnen 
und Senioren sehr wichtig. Die Kantonspolizei Thurgau und «Verkehrssicherheit Thurgau» 
verteilen deshalb beispielsweise seit Jahren Gratis-Leuchtwesten an Schülerinnen und 
Schüler. 
 
Besondere Vorsicht gilt auf unbeleuchteten Strassen und beim Überqueren von Strassen. In 
dunkler Kleidung sind Personen von Autofahrenden nachts erst aus 25 Metern Distanz 
erkennbar. Die Zeit für eine Reaktion ist damit zu knapp. Viele Unfälle könnten vermieden 
werden, wenn Brems- und Ausweichmanöver rechtzeitig eingeleitet würden. Reflektierendes 
Material kann dazu beitragen. Es macht Fussgänger wie Velofahrer auf rund 140 Meter weit 
sichtbar. 
 
Sehen und gesehen werden – so funktioniert‘s 
 
Motorfahrzeuglenkende prüfen regelmässig das Sehvermögen, fahren mit Licht, halten die 
Autoscheiben sauber und passen das Tempo an. Auf dem Velo gilt: Bei Dunkelheit Licht an 
– in Ergänzung zu den vorgeschriebenen Rückstrahlern. Für die seitliche Sichtbarkeit sind 
Speichenreflektoren sinnvoll.  
 
Wer zu Fuss unterwegs ist, achtet auf helle Kleidung und rüstet sich für eine gute 
Sichtbarkeit von allen Seiten mit Reflex-Material aus. Nebst einem kurzen Sicherheitshalt ist 
beim beim Überqueren einer Strasse die seitliche Sichtbarkeit wichtig – auch auf dem 
Fussgängerstreifen. 
 
Weitere Infos und links sind unter www.kapo.tg.ch/sichtbarkeit zu finden. 
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